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1 Einleitung  

1.1 Einbindung des Radverkehrskonzeptes in das Mobili-

tätskonzept  

Das Radverkehrskonzept für die Stadt Lüdenscheid ist im Mobilitätskonzept der 

Stadt Lüdenscheid eingebunden, wird aber als selbstständiger Teil bearbeitet. 

Im Mobilitätskonzept ist der Radverkehr einer der Bausteine des Gesamtsys-

tems Verkehr und wird in diesem Zusammenhang betrachtet.  

Das Radverkehrskonzept legt den Fokus eindeutig auf den Radverkehr. Durch 

die Vorarbeiten des Mobilitätskonzeptes bestehen Verflechtungen der Inhalte 

der beiden Konzepte auf die innerhalb des Radverkehrskonzeptes zurückgegrif-

fen wird. Diese Verflechtungen bestehen z.B. bei der Bestandsanalyse und den 

Zielsetzungen, die im Rahmen der SWOT-Analysen und Leitbilderstellung im 

Mobilitätskonzept festgelegt werden. Ebenso sind die Maßnahmen der Kon-

zepte miteinander verschränkt.  

1.2 Ziele  des Radverkehrskonzeptes  

Das Radverkehrskonzept verfolgt in Anlehnung an das Leitbild der Stadt Lüden-

scheid die Gewinnung von Handlungsempfehlungen zur Steigerung des Rad-

verkehrsanteils am Modal Splits1 auf alltäglichen Wegen. Als wichtigste Maß-

nahme dafür wird die Herstellung von sicheren Radwegen für den Radverkehr 

betrachtet.  

Die Zielsetzungen für das Radverkehrskonzept Lüdenscheid definieren sich zu-

nächst über das im Januar 2022 in Kraft getretene Fahrrad- und Nahmobilitäts-

gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen2. Darin heißt es in der Präambel, dass 

ein Radverkehrsanteil von 25 % am Modal Split der Wege erreicht werden soll. 

Der Radtourismus ist explizit als ein zu berücksichtigender Baustein benannt. 

Da diese Zielsetzung den landesweit angestrebten Durchschnitt beschreibt, 

sind unterschiedliche Modal Split-Werte von Gemeinde zu Gemeinde möglich. 

Gemeinden mit hohen Modal-Split-Anteilen beim Radverkehr können Gemein-

den mit geringeren Anteilen Ăauffangenñ.  

 

1  Anteil des jeweiligen Verkehrsmittels an den zurückgelegten Wegen. Hier sind nah-
mobile Wege gemeint, also alle Wege, die zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV 
zurückgelegt werden 

2  Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (Fahrrad- und 
Nahmobilitätsgesetz ï FaNaG), Inkraftgetreten am 1. Januar 2022 



               

 

 

 

 
Stadt Lüdenscheid 

Radverkehrskonzept 

für die  

Stadt Lüdenscheid  

Juni 2025 

2 

Darüber hinaus liegt für die Stadt Lüdenscheid eine beschlossene Nachhaltig-

keitsstrategie vor, die ebenfalls zukünftige Modal Split-Anteile definiert. Für den 

Radverkehr sollen über 10% erreicht werden.3  

Erreicht werden soll dieses Ziel durch Ădie Verbesserung des Radverkehrs und 

anderer Formen der Nahmobilität. Das Fahrrad soll sowohl als eigenständiges 

umwelt- und klimafreundliches Verkehrsmittel als auch als wesentlicher Be-

standteil intermodaler Mobilitätsketten, insbesondere in Verbindung mit dem öf-

fentlichen Personennahverkehr, gestärkt werden. Zukünftig sollen alle Ver-

kehrsmittel eine gleich bedeutsame Rolle einnehmen.ñ4 

Grundsätzlich sollen mit dem Radverkehrskonzept für die Stadt Lüdenscheid 

die gleichen Ziele verfolgt werden, die das FaNaG oder die Nachhaltigkeitsstra-

tegie bestimmen. Sie ergeben sich auch aus dem Leitbild des Mobilitätskonzep-

tes der Stadt Lüdenscheid.  

Der Radverkehr soll durch entsprechende Angebote attraktiviert werden und so 

den Menschen optimale Bedingungen für einen Umstieg auf die umweltverträg-

licheren Verkehrsarten bieten. Der Schwerpunkt liegt nicht nur auf den einzel-

nen Verkehrsarten, sondern auch in der Vernetzung von Fuß-, Rad- und ÖPNV. 

In Bezug auf die Skalierung der Ziele muss die Ausgangssituation in Lüden-

scheid jedoch in besonderem Maße berücksichtigt werden. Sie ist stark durch 

die Topografie und vorhandenen Radverkehrsangebote beeinflusst. Ein Rad-

verkehrsanteil von 25%, wie im FaNaG angestrebt, ist daher wenig realistisch. 

Bereits die Steigerung auf über 10%, wie in der Nachhaltigkeitsstrategie, be-

dingt weitreichende Anstrengungen. 

Mit dem Radverkehrskonzept soll der Grundstein für die Bemühungen gelegt 

und ein durchgängiges, schlüssiges, komfortables und sicheres Radnetz ausge-

arbeitet und Möglichkeiten zur Steigerung des Radverkehrsanteils aufgezeigt 

werden. Dazu gehören neben der Entwicklung von Ausbaumaßnahmen u.a. 

auch Vorschläge zur Angebotserweiterung von Radabstellanlagen oder die För-

derung von Fahrrad-Elektromobilität. 

 

 

3  Stadt Lüdenscheid, LAG 21 NRW (2021): Nachhaltigkeitsstrategie Stadt Lüden-
scheid 

4  Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (Fahrrad- und 
Nahmobilitätsgesetz ï FaNaG), Inkraftgetreten am 1. Januar 2022, Präambel 
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1.3 Vorteile des  Radverkehr s 

1.3.1 Allgemeiner Nutzen  

Die Förderung des Radverkehrs bringt Vorteile auf vielen verschiedenen Ebe-

nen mit sich.  

Je nach Wegelänge und Ausbaugrad der Strecken kann die Reisezeit mit dem 

Fahrrad sogar kürzer sein als mit dem Pkw. Dies trifft insbesondere auf Wege 

bis zu 5 km Länge zu (von Tür zu Tür). Durch Pedelecs und E-Bikes kann die-

ser Effekt auch auf Wegen bis zu 9 km Länge erzielt werden (auf größtenteils 

ebenen Strecken; s. Abbildung 1). 

Städte und Gemeinden mit gut ausgebauter Radverkehrsinfrastruktur und ho-

hem Radverkehrsanteil am Modal Split haben nachweislich einen stärkeren lo-

kalen Einzelhandel, da Radfahrer im Durchschnitt häufiger einkaufen gehen als 

Kfz-Nutzer.5 Durch eine Umverteilung der Verkehrsfläche zugunsten des Rad-

verkehrs wird somit die lokale Wirtschaft gestärkt. Darüber hinaus sind Radfah-

rer am Arbeitsplatz produktiver sowie stressfreier und haben weniger krank-

heitsbedingte Fehltage.6 

 

5  vgl. European Cyclists Federation (ECF) (2013): Shopping by bike: Best friend of 
your city centre, Brüssel 

6  vgl. Vogt, Walter und Fiegl, Christian (2012): Gute Argumente für betriebliche Rad-
verkehrsförderung in Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung Baden-Württemberg. In 
Auftrag gegeben von Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg; 
Stuttgart  
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ƍ Abbildung 1: Von Tür zu Tür im Stadtverkehr mit verschiedenen Verkehrsmitteln7 

 

Die Nutzung des Fahrrades als Hauptverkehrsmittel bereits im Kindesalter 

schult die Verkehrskompetenz und die Sicherheit im Umgang mit dem Fahrrad 

und fördert die (früh)kindliche Entwicklung im Allgemeinen. 

Radverkehr ist zudem sozial verträglicher als der motorisierte Individualverkehr, 

da durch vergleichsweise geringe Anschaffungs- und Instandhaltungskosten 

auch einkommensschwächere Gesellschaftsschichten in ähnlichem Maße mobil 

sein können wie einkommensstärkere Personengruppen. 

Der Radverkehr erlebte durch den Ausbruch des Coronavirus einen Auf-

schwung in Nutzung und Beliebtheit. Durch die geringe Ansteckungsgefahr er-

wies sich das Fahrrad in Pandemiezeiten als zuverlässiges und unkompliziertes 

Verkehrsmittel. Dieser Schwung sollte genutzte werden. 

1.3.2 Radverkehr und Wirtschaft  

Studien belegen, dass Maßnahmen wie der Ausbau von Radwegen und die 

Förderung des Fuß- und Radverkehrs den Umsatz steigern und die Geschäfts-

lage verbessern können. Fahrradfahrende geben zwar pro Einkauf weniger 

Geld aus, besuchen Geschäfte aber mit höherer Frequenz und tragen so zu ei-

nem höheren Gesamtumsatz bei. Fahrradfreundliche Infrastruktur sorgt nicht 

nur für einen besseren Umsatz, sondern auch für ein positives Image des 

 

7  Bundesumweltamt (2021): Wegevergleich von Tür zu Tür im Stadtverkehr. 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/rad-
verkehr#gtgt-schnell (Zugriff 03.08.2022) 

Normales  
Fahrrad 

E-Bike, 
Pedelec 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr#gtgt-schnell
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr#gtgt-schnell
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Einzelhandels, da das Fahrrad zunehmend mit nachhaltigem Konsum und um-

weltfreundlicher Mobilität assoziiert wird. 

Darüber hinaus lohnen sich Investitionen in sichere Fahrradabstellmöglichkeiten 

für die Geschäfte, auch im Hinblick auf die Parkplatzbilanz. Parkplätze, die nicht 

von ortansässigen Kunden, die mit dem Fahrrad kommen, belegt werden, ste-

hen für auswärtige Kunden zur Verfügung.  

Außerdem ist der Radverkehr häufiger eher zentrumsorientiert oder kauft dort 

ein, wo die Menschen Wohnen und Arbeiten, so dass tendenziell eine Stärkung 

von zentralen Lagen durch den Radverkehr erzielt werden kann. 

1.3.3 Klima und Gesundheit  

Durch eine Verschiebung der Verkehrsmittelwahl hin zur Fahrradnutzung ent-

stehen Beiträge zum Klimaschutz und zur Verringerung der Luftschadstoff- und 

Lärmbelastung. Das Umweltbundesamt beschreibt durch Verlagerung von kur-

zen und Ăgut mit dem Fahrrad erreichbar(en)ñ (weiter entfernten) Kfz-Wegen 

eine mögliche Co2-Minderung von 6 bis 11 %, mit zusätzlichen Strategien von 

Verkehrsvermeidung sogar von 13 bis 27% Reduktionspotential8. So wird das 

Potential des Radverkehr zur Reduktion von Klimagasemissionen deutlich. 

Ein weiterer positiver Effekt der Radverkehrsförderung kann sich durch den 

ĂSafety in Numbersñ-Effekt ergeben, bei dem durch mehr Radverkehr (und 

dadurch weniger Kfz-Verkehr) mehr Verkehrssicherheit entsteht. 

Außerdem können durch die Nutzung des Fahrrades individuelle und kommu-

nale finanzielle Vorteile entstehen, z. B. durch die Senkung von Betriebs- und 

Infrastrukturkosten oder indirekt durch geringere Gesundheitskosten. 

Denn Radfahren ist Gesundheitsförderung und steigert somit das persönliche 

Wohlempfinden. Bei entsprechender Ausprägung von Verlagerungen sind auch 

Verbesserungen der Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Gesamtstadt und 

somit für die Allgemeinheit zu erreichen. 

 

8  Vgl. Ahrens, G. A., Becker, U., Böhmer, T., Richter, F., & Wittwer, R. (2013). Poten-
ziale des Radverkehrs für den Klimaschutz. Dessau-Roßlau. 
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2 Radverkehrssituation in Lüdenscheid  

Um einen ersten Eindruck der aktuellen Radverkehrssituation in Lüdenscheid 

zu erhalten, können verschiedene Daten aus Befragungen und Wettbewerben 

ausgewertet werden. Darüber hinaus sind im Rahmen des Mobilitätskonzeptes 

Haushaltsbefragungen durchgeführt worden, aus denen sich aktuelle Modal 

Split-Daten (Anteil des Radverkehrs an den Wegen) ablesen lassen.  

Des Weiteren wird in diesem Kapitel darauf eingegangen, welche Konzepte und 

Planungen vorliegen, die sich dem Thema Radverkehr bereits widmen. 

2.1 Aktuelle Bedeutung des Radverkehrs  in Lüdenscheid  

2.1.1 Ergebnisse der Haushaltsbefragung  

Laut Ergebnissen der repräsentativen Haushaltsbefragung vom Herbst 20249 

stand am Stichtag nur 57% der befragten Haushalte mindestens ein Fahrrad 

zur Verfügung. Im bundesweiten Durchschnitt verfügen 79% der Haushalte 

über mindestens ein Fahrrad10. Bezieht man den Vergleich nur auf Städte des 

gleichen Regionaltyps (hügelig, Kernstadt in ländlichen Gebieten) nach der Stu-

die ĂMobilitªt in Deutschlandñ besitzen 74% der Haushalte mindestens einem 

Fahrrad. 

Der Radverkehrsanteil an den alltäglichen Wegen der Lüdenscheider Bevölke-

rung beträgt nur 4%. Mit 6% ist der Anteil in den Randbereichen der Stadt am 

höchsten. Legt man den Fokus auf die Altersgruppen fahren die Personen ab 

65 Jahren rund 5% ihrer Wege mit dem Rad. In den Gruppen der 6 bis 17-jähri-

gen und 30 bis 64-jährgen beträgt der Radverkehrsanteil 4 %. 

Gemessen an allen Wegen wird das Fahrrad am ehesten für private Erledigun-

gen genutzt (7%). Betrachtet man nur die Gruppe der Radfahrenden (Fahrrad 

und Pedelec/E-Bike) treten neben privaten Erledigungen (~15%) auch Wege 

zur Arbeit und Freizeitwege in ähnlicher Höhe als Wegezweck auf (12% bis 

15%). Auf den Wegen zum Einkaufen oder zur Aus-/Bildung sind es lediglich 

rund 7% bzw. 6%. 

Dabei beträgt die Wegelänge bei 42 % der Radfahrten zwischen 1 bis <3 km. 

Bei rund 23% bzw. 24% der Radfahrten betragen die Wegelängen zwischen 3 

und 10 km. 

 

9  LK Argus Kassel, Mobilitätskonzept der Stadt Lüdenscheid 
10  BMDV (Hrsg.), Fahrrad-Monitor 2023 ï Kurzfassung, S. 17, 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/fahrradmonitor-kurzfas-
sung.pdf?__blob=publicationFile, letzter Aufruf: 6.1.2025 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/fahrradmonitor-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/fahrradmonitor-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile
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Die Innenstadt ist für den Radverkehr am wenigsten attraktiv. Die Erreichbarkeit 

der Innenstadt wird von 47% mit schlecht oder sehr schlecht bewertet und ins-

besondere das Thema Radabstellanlagen wird negativ gesehen (46 % schlecht 

oder sehr schlecht). 

Weitere Ergebnisse können dem gesonderten Bericht zur Haushaltsbefragung 

entnommen werden (Anlage 1 des Mobilitätskonzeptes Lüdenscheid). 

2.1.2 Auswertung Stadtradeln  

Der Wettbewerb Stadtradeln findet jährlich statt. Die Einwohner der Kommunen 

können sich auf der Seite registrieren und 3 Wochen lang ihre gefahrenen Rad-

kilometer dokumentieren. Am Ende wird ein CO2-Einsparungsergebnis ausge-

wiesen. Die Teilnahme ist freiwillig. 

In Lüdenscheid lag der Teilnahmezeitraum im Jahr 2024 vom 20.05. bis 

09.06.2024. Es nahmen insgesamt 300 aktiv Radelnde teil, die sich auf 26 

Teams aufteilten. Sie sind 57.084 km gefahren und haben 9 t CO2 vermieden. 

Im Vorjahr (2023) konnten sogar über 10 t CO2 eingespart werden. Es waren je-

doch auch mehr aktive Radfahrer gemeldet, die mehr Kilometer zurückgelegt 

haben.  

Das aktivste Team 2024 bezogen auf die gefahrenen Gesamtkilometer waren 

die Pfadfinder Lüdenscheid DPSG, gefolgt vom ADFC. Bei den pro Kopf gefah-

renen Kilometern war das Team (2 Personen) ĂFreunde der italienischen Kulturñ 

mit 529 km am aktivsten. Das Team Kinderschutzbund Lüdenscheid (12 Perso-

nen) lag mit 484 km pro Kopf auf dem 2. Platz. 

Zur Einordnung werden in der folgenden Tabelle die Daten anderer Kommunen 

ähnlicher Größenordnung und Topografie dargestellt.  
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ƍ Tabelle 1: Vergleichsstädte Stadtradeln ï Ergebnisse 2024 

Stadt  EW km CO2-Einsparung  

Lüdenscheid ~71.000 57.084 9t 

Iserlohn ~92.500 102.514 17 t 

Arnsberg ~74.200 130.943 22 t 

Gera ~94.900 173.743 29 t 

Gummersbach ~51.800 78.750 13 t 

Menden ~52.000 85.680 14 t 

2.1.3 Auswertung Fahrradklimatest  

Der Fahrradklimatest 2022 zeichnet für Lüdenscheid ein äußerst negatives Bild. 

Mit einer Gesamtnote von 5,2 (im Schulnotensystem) rangiert die Stadt auf dem 

letzten Platz sowohl in ihrer Ortsgrößenklasse (50.000ï100.000 Einwohner) als 

auch landesweit. Diese Bewertung stellt keine wesentliche Veränderung gegen-

über dem Test von 2020 dar, was auf anhaltende Schwächen hinweist. 

Einige wenige positive Aspekte auf weiterhin geringem Bewertungsniveau las-

sen sich dennoch hervorheben. Lüdenscheid wird relativ gut in Bezug auf Fahr-

raddiebstahl bewertet, ebenso gibt es vergleichsweise wenig Konflikte mit Fuß-

gängern. Auch die Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr wurde als ver-

hältnismäßig positiv eingestuft, aber können die massiven Schwächen in ande-

ren Bereichen nicht ausgleichen. 

Besonders schlecht bewertet wurde die Erreichbarkeit des Stadtzentrums, die 

zügige und direkte Radverkehrsführung sowie die Freigabe von Einbahnstraßen 

in Gegenrichtung für Radfahrer. Ein weiteres zentrales Problem ist das Sicher-

heitsgefühl. Mit einer Note von 5,7 fühlen sich viele Radfahrerende im Straßen-

verkehr stark gefährdet. Auch der Komfort lässt zu wünschen übrig, insbeson-

dere die Breite und die Oberfläche der Radwege werden als mangelhaft be-

schrieben. Zusätzlich ist die Infrastruktur in Bereichen wie Abstellmöglichkeiten 

oder der Führung an Baustellen unzureichend. Maßnahmen wie die Reinigung 

der Radwege und der Winterdienst wurden ebenfalls als unbefriedigend bewer-

tet. 

Zusammenfassend zeigt der Test, dass Radfahren in Lüdenscheid weder sicher 

noch komfortabel ist. Obwohl Sicherheit, Konfliktfreiheit und Akzeptanz zentrale 

Anliegen der Befragten waren, gelingt es der Stadt nicht, in diesen Bereichen 

zu überzeugen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass erhebliche Anstrengungen 

notwendig sind, um Lüdenscheid fahrradfreundlicher zu gestalten. 
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2.2 Konzepte und Planungen zum Radverkehr  

Aktuell liegen verschiedene Konzepte oder Planungen vor, die bereits erste 

Maßnahmen für den Radverkehr vorsehen bzw. umgesetzt sind. Im Wesentli-

chen handelt es sich hierbei um die Nachhaltigkeitsstrategie und der Master-

plan Radverkehrsnetz Märkischer Kreis. In weiteren Konzepten wird der Rad-

verkehr indirekt beeinflusst. 

2.2.1 Nachhaltigkeitsstrategie  

Die Nachhaltigkeitsstrategie Lüdenscheids11 wurde im Rahmen des Projekts 

ĂGNK NRWñ aufgestellt. Bei diesem Projekt wird die nachhaltige Entwicklung 

von Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Sinne der Sustainable Development 

Goals der UN bestimmt. 

Im Bereich der nachhaltigen Mobilität werden zum Themenfeld Radverkehr ne-

ben dem operativen Ziel der Steigerung des Radverkehrsanteils auf über 10% 

Maßnahmen beschrieben: 

ƍ Ausbau des Radverkehrsnetzes, auch interkommunal 

ƍ Bevorrechtigung von Radfahrern gegenüber dem Autoverkehr 

ƍ Zusätzliche Fahrradabstellplätze und Fahrradboxen 

ƍ Etablierung eines Fahrradverleihsystems 

 

Mit der Installation von Fahrradboxen am Bahnhof Brügge und am Haltepunkt 

Lüdenscheid wurden erste Teile dieser Maßnahmen umgesetzt.  

2.2.2 Masterplan Radverkehrsnetz des Märkischen Kreises  

Der Masterplan Radverkehrsnetz12 soll insbesondere Pendelnde zu einem Um-

stieg vom Auto auf das Fahrrad motivieren. Demnach soll ein Radnetz für All-

tagsradfahrende entwickelt werden, welches regionale und überregionale All-

tagsziele erschließt. Das Konzept verbindet gemäß seiner Maßstabsebene nur 

gemeindeübergreifend Ziele, die Erschließung innerörtlicher Ziele konnte nicht 

komplett berücksichtigt werden. 

 

11  Stadt Lüdenscheid, LAG 21 NRW (2021): Nachhaltigkeitsstrategie Stadt 
Lüdenscheid 

12  Planungsbüro VIA eG (2022): Masterplan Radverkehrsnetz MK 
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Auf Lüdenscheider Gemarkung ist der Großteil der Maßnahmen entlang der 

Hauptverkehrswege konzentriert. Zu den Maßnahmenansätzen des Master-

plans zählen u.a.: 

ƍ Einrichtung Fahrradstraße an Paulmannshöher Straße  

ƍ Zweirichtungsradwege (z.B. B 229) 

ƍ Ausbau von Nebenanlagen für den Radverkehr 

ƍ Freigabe bestehender Verbindungen für den Radverkehr durch Beschilde-

rungen 

ƍ LSA-Optimierungen 

ƍ Einrichten von Schutzstreifen und/oder Radfahrstreifen 

ƍ Neubau oder Ausbau von Wegen nach ERA-Standard 

ƍ Oberflächensanierung 

Neben den aufgelisteten Maßnahmenvorschlägen gibt es weitere, detaillierte 

Einzelmaßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs im Masterplan Radver-

kehr. Diese werden bei der Konzeption berücksichtigt und in Abwägung mit an-

deren Maßnahmen geprüft. 

2.2.3 Konzept für Mobilstationen  

Aktuell wird ein Konzept für Mobilstationen in Lüdenscheid erarbeitet. Nach Um-

setzung des Konzeptes (voraussichtlich 2027) wird es an verschiedenen Stand-

orten Mobilstationen geben, die auch ein Angebot an Radabstellanlagen bereit-

stellen und somit den Radverkehr fördern. 
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3 Anforderungen an den Radverkehr  

Die Anforderungen an den Radverkehr ergeben sich maßgeblich aus den Richt-

linien und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßenverkehrswe-

sen (FGSV), insbesondere den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) 

und Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL) sowie Richtlinien für die 

Anlage von Stadtstraßen (RASt)13.  

Außerdem verfügt das Land NRW über ein Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz 

(FaNaG), das ebenfalls Anforderungen definiert sowie über verschiedene Er-

lässe.  

Der Radverkehr stellt besondere Anforderungen an die Planung. Einrichtungen 

für den Radverkehr sollen das Radfahren flächendeckend sicher und attraktiv 

machen: 

ƍ Ein zusammenhängendes Netz mit möglichst direkten Verbindungen, wel-

ches die Quellen und Ziele des Radverkehrs attraktiv miteinander verbindet, 

ist anzustreben. 

ƍ Die Führungselemente des Radverkehrs an Strecken und Knoten sind so 

anzulegen, dass sie die Verkehrssicherheit von Radfahrer:innen und ande-

ren Verkehrsteilnehmer:innen gewährleisten und eine zügige und komfor-

table Befahrbarkeit ermöglichen. 

ƍ Die begleitenden Infrastruktureinrichtungen, z. B. Abstellanlagen, sind so 

auszugestalten, dass sie sicher und bequem nutzbar sind.  

3.1 Erläuterung zu den Führungsformen innerorts  

Nach den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)14 ergeben sich drei 

grundsätzliche Führungsprinzipien für den Radverkehr, welche sich in Abhän-

gigkeit vom Verkehrsaufkommen und der angeordneten Geschwindigkeit an 

den betrachteten Straßen ableiten. Als Kfz-Belastung wird dabei die Belastung 

der werktäglichen Spitzenstunde für den Fahrbahnquerschnitt zugrunde gelegt.  

Jedem Führungsprinzip ist ein (Verkehrs-)Belastungsbereich zugeordnet, inner-

halb dessen es angewandt werden sollte (siehe Abbildung 2). Die Grenzen der 

Belastungsbereiche sind als flieÇend zu betrachten und keine Ăharten Linienñ, in 

begründeten Fällen kann davon auch abgewichen werden. 

 

13  Alle FGSV Verlag, Köln 
14  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßen-

entwurf, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010 
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ƍ Abbildung 2: Belastungsbereiche zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen bei 
zweistreifigen Stadtstraßen 

 

 

Innerhalb der Kategorie der Führungsprinzipien kommen verschiedene Füh-

rungsformen des Radverkehrs infrage (siehe Tabelle 2).  
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ƍ Tabelle 2: Führungsprinzipien und Führungsformen sowie Zuordnung zu den Belas-
tungsbereichen bei Stadtstraßen15 

Führungsprinzip  
(Belastungsbe-

reich)  

Führungsformen für den Radverkehr  

Mischen (I) - Mischverkehr mit Kfz auf der Fahrbahn 

- Sonderform Fahrradstraßen und Fahrradzonen 

(Benutzungspflichtige Radwege sind auszuschließen) 

Teilseparation (II) - Schutzstreifen 

- Kombination Mischverkehr auf der Fahrbahn und 
ĂGehwegñ mit Zusatz ĂRadfahrer freiñ 

- Kombination Mischverkehr auf der Fahrbahn und 

Radweg ohne Benutzungspflicht 

- Kombination Schutzstreifen und 
ĂGehwegñ mit Zusatz ĂRadfahrer freiñ 

- Kombination Schutzstreifen und 
vorhandener Radweg ohne Benutzungspflicht 

Trennen (III / IV) - Radfahrstreifen 

- geschützter Radfahrstreifen 

- eigenständiger Radweg 

- gemeinsamer oder getrennter Geh- und Radweg 

Kann für Straßen aufgrund von unzureichender Flächenverfügbarkeit keine ent-

sprechende Führungsform gemäß Belastungsbereich hergestellt werden, soll 

geprüft werden, ob verkehrsrechtliche Maßnahmen (Geschwindigkeitsreduzie-

rung, Einbahnstraßen etc.) vorgenommen werden oder ob die Führungsformen 

des jeweils tieferen Belastungsbereichs infrage kommen. Ist dies nicht umsetz-

bar, sollen zusätzliche Alternativrouten angeboten werden. 

Mischverkehr  

In diesem Belastungsbereich ist die Führung auf der Fahrbahn ohne eigene An-

lage für den gesamten Radverkehr vertretbar. Für die Führung im Mischverkehr 

gibt es dabei verschiedene Formen. 

ƍ Führung auf der Fahrbahn 

I. d. R. ist diese F¿hrungsform im Neben-/Erschließungsstraßennetz 

(Tempo 30) vorhanden und anwendbar, kommt aber auch auf schwach be-

fahrenen Strecken mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

vor. Die ERA formulieren, dass bei Fahrbahnbreiten zwischen 6,00 und 

7,00 m und mehr als 400 Kfz/h der Mischverkehr kritisch zu bewerten ist, da 

 

15  zusammenfassende Darstellung aus: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
(ERA), Ausgabe 2010, S. 18, Tabelle 8 
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das Überholen zwar möglich erscheint, aber Überholabstände nicht einge-

halten werden können.  

ƍ Piktogrammketten 

Es handelt sich bei einer Piktogrammkette um das Aufbringen eines Fahr-

radpiktogramms in fest definiertem Abstand, i. d. R. ca. 30-50 m, auf der 

Fahrbahn. Piktogrammketten bieten die Möglichkeit, das Radfahren auf der 

Fahrbahn im Mischverkehr zu unterstützen und sicherer zu machen. Dies 

geschieht, indem sie zum einen dem Kfz-Verkehr verdeutlichen, dass mit 

Radverkehr auf der Fahrbahn zu rechnen und dies auch erlaubt ist; und 

zum anderen dem Radverkehr aufzeigen, dass die Straße benutzt werden 

kann und soll. 

ƍ Fahrradstraße 

Fahrradstraßen sind mit Zeichen 244.1 StVO beschilderte Fahrbahnen, die 

vor allem dem Radverkehr vorbehalten sind, wobei auch das Nebeneinan-

derfahren mit Fahrrädern grundsätzlich erlaubt ist. Anderer Fahrzeugver-

kehr ist nur mit Zusatzzeichen zugelassen und darf nicht schneller als 

30 km/h fahren. Zur Gewährleistung eines gut fließenden Verkehrs sollte an 

Einmündungen und Kreuzungen die Vorfahrt auf der Fahrradstraße gewährt 

werden.16 Die Einrichtung einer Fahrradstraße kommt gemäß VwV-StVO in 

Frage, wenn eine hohe bzw. zu erwartende hohe Fahrradverkehrsdichte 

oder eine hohe Netzbedeutung vorliegt sowie wenn die Straße eine unter-

geordnete Bedeutung für den Kfz-Verkehr besitzt. 

ƍ Fahrradzone 

Fahrradzonen sind ein relativ neues Element der Radverkehrsinfrastruktur, 

welches durch die Novellierung der StVO 2020 ermöglicht wurde. 

Es handelt sich dabei um die Möglichkeit, analog einer Tempo-30-Zone, 

eine Vorrangzone für den Radverkehr einzurichten, vergleichbar mit einem 

Fahrradstraßennetz. Sie sollen nur abseits von klassifizierten Straßen (B, L, 

K) oder Hauptverkehrs- sowie wesentlichen innerörtlichen Verbindungsstra-

ßen eingerichtet werden. In Fahrradzonen gelten die Anforderungen von 

Fahrradstraßen analog. 

Teilseparation  

Die Teilseparation ist angezeigt, wenn die Verkehrsbelastung für einen Teil der 

Radverkehrsteilnehmer im Mischverkehr nicht mehr vertretbar ist. Es werden 

zusätzlich zur Führung im Mischverkehr Angebote im Seitenraum gemacht. 

ƍ Schutzstreifen 

Der Schutzstreifen ist Teil der Fahrbahn und wird nicht beschildert. Die 

 

16  vgl. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Stra-
ßenentwurf, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010, S. 60 
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Markierung auf der Fahrbahn erfolgt durch Leitlinien mit Schmalstrichen und 

soll durch Radfahrerpiktogramme verdeutlicht werden. Die Regelbreite ei-

nes Schutzstreifens beträgt 1,50 m.  

Bei angrenzenden Parkstreifen ist ein Sicherheitstrennstreifen von mind. 

0,75m vorzusehen. Die Kernfahrbahn zwischen Schutzstreifen muss min-

destens 4,50 m breit sein. Die Belastungsbereiche der ERA (Abbildung 2) 

sind zu beachten. Darüber hinaus soll bei mehr als 1.000 Lkw-Fahrten/24 h 

von Schutzstreifen abgesehen werden, ab 300 Lkw-Fahrten/24 h sind min-

destens breitere Schutzstreifens in Betracht zu ziehen. 

ƍ Gehweg mit Zusatz ĂRadfahrer freiñ 

Die Freigabe von Gehwegen für den Radverkehr wird mit Zeichen 

239 StVO ĂSonderweg FuÇgªngerñ mit Zusatzzeichen 1022-10 ĂRadfahrer 

freiñ beschildert. Entlang von HauptverkehrsstraÇen sollten FuÇwege mit 

zugelassenem Radverkehr über untergeordnete Einmündungen gekenn-

zeichnet werden. Es gelten die Breitenvorgaben der Empfehlungen für Fuß-

gängerverkehrsanlagen (EFA)17, die eine Mindestbreite von 2,50 m vorse-

hen. Die ERA fordern zusätzlich einen Sicherheitsabstand von 0,50 m zur 

Fahrbahn.  

ƍ Radweg ohne Benutzungspflicht 

Dies sind überwiegend bestehende Anlagen, die nicht beschildert sind und 

dementsprechend nicht der Benutzungspflicht (nach StVO) unterliegen. Ge-

mäß VwV-StVO gilt es bei Radwegen ohne Benutzungspflicht zu beachten, 

dass der Radverkehr insbesondere an Kreuzungen, Einmündungen und 

verkehrsreichen Grundstückszufahrten durch Markierungen sicher geführt 

wird und ausreichend Vorsorge getroffen ist, dass der Radweg nicht durch 

den ruhenden Verkehr genutzt wird. Weitere Hinweise werden im Unterka-

pitel ĂHinweise zur Radwegebenutzungspflichtñ gegeben. 

ƍ Kombinationen 

Prinzipiell können unterschiedliche Führungsformen (ausgenommen benut-

zungspflichtige Radverkehrsanlagen) auch kombiniert werden, wodurch 

dem Radverkehr die Wahlfreiheit über die Nutzung gegeben wird. Eine 

kombinierte Lösung eignet sich daher oftmals für unterschiedliche Nutz-

gruppen. Voraussetzung ist, dass Ăbeide Teileñ der Radverkehrsf¿hrung die 

entsprechende Qualität erreichen. 

Trennen  

In den Belastungsbereichen III und IV soll aus Sicherheitsgründen die Trennung 

des Radverkehrs vom Kfz-Verkehr erfolgen (Benutzungspflicht der 

 

17  vgl. ebd., S. 13 
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Radverkehrsanlage). Bei den entsprechenden Führungsformen ist die Gestal-

tung der Knotenpunkte von besonders hoher Bedeutung.  

ƍ Radfahrstreifen (auf der Fahrbahn) 

Radfahrstreifen sind mit Zeichen 237 StVO zu kennzeichnen. Die Markie-

rung erfolgt durch eine durchgehenden Breitstrich, wobei im Bereich von 

größeren Grundstückszufahrten eine unterbrochene Linie anzuordnen ist. In 

Problembereichen wie beispielsweise Knotenpunktzufahrten empfiehlt sich 

eine ganzflächige Einfärbung (rot).  

Die Zweckbestimmung und Benutzungspflicht können durch die zusätzliche 

Markierung von Piktogrammen verdeutlicht werden. Die Regelbreite von 

Radfahrstreifen beträgt 1,85 m (inkl. Breitstrichmarkierung). Nach StVO sol-

len sie mindestens 1,50 m (inkl. Breitstrichmarkierung) breit sein. Zwischen 

Radfahrstreifen und angrenzendem Parkstreifen soll immer ein Sicherheits-

trennstreifen (0,75m) angelegt werden.  

Als Sonderform werden die sogenannten protected bike lanes (Ursprung in 

den USA) ï also geschützte Radfahrstreifen ï diskutiert. Diese sind ebenso 

wie Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert, werden i. d. R. breiter aus-

geführt und haben zur Fahrbahn einen zusätzlichen Sicherheitsraum meist 

in Form einer physischen Barriere (z. B. Blumenk¿bel, Poller, Parken). 

ƍ Radweg 

bauliche Radwege werden auf einem Hochbord geführt und es befindet sich 

zwischen Fahrbahn und Radweg ein Bord, Park- oder Grünstreifen. Sie sind 

mit Zeichen 237 StVO zu beschildern. Besonders in Problembereichen wie 

konfliktträchtigen Einmündungen empfiehlt es sich, Radwegüberfahrten zu-

sätzlich mit Piktogrammen zu markieren oder durchgängig zu pflastern.  

Bei der Bemaßung nach ERA ist die Unterscheidung zwischen Einrich-

tungsradweg (Regelbreite 2,00 m; Mindestbreite 1,60 m), 2-Richtungsrad-

weg bei beidseitig vorhandenen Anlagen (Regelbreite 2,50 m; Mindestbreite 

2,00 m) und 2-Richtungsradweg bei einseitiger Anlage (Regelbreite 3,00 m; 

Mindestbreite 2,50 m) zu berücksichtigen. Zuzüglich zu den angegebenen 

Breiten sind Sicherheitstrennstreifen (z. B. vom Fahrbahnrand, zu parken-

den Fahrzeugen oder Gebäuden) zu gewährleisten. 

2-Richtungsradwege stellen innerorts eine absolute Ausnahme dar und 

kommen nur unter bestimmten Voraussetzungen infrage.  

ƍ Getrennter Geh- und Radweg 

Diese Führungsform ist vom Prinzip her zu den baulichen Radwegen zu 

zählen. Die Beschilderung erfolgt durch Zeichen 241 StVO. Es gelten 

grundsätzlich dieselben Maße wie für den baulichen Radweg. Zu berück-

sichtigen sind wiederum entsprechende Sicherheitstrennstreifen (z. B. zum 

Fahrbahnrand, zu parkenden Fahrzeugen oder Gebäuden).  

Der Radweg ist vom Gehweg durch einen Begrenzungsstreifen bzw. durch 

einen Bord oder Grünstreifen zu trennen. Diese Trennung sollte mindestens 
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30 cm breit sein. Der Fußgängerverkehrsraum sollte 1,80 m nicht unter-

schreiten.  

ƍ Gemeinsamer Geh- und Radweg 

Die Beschilderung gemeinsamer Geh- und Radwege erfolgt über Zeichen 

240 StVO. Eine Trennung durch Markierung oder durch andere Elemente 

wird nicht vorgenommen. Die erforderliche Breite ist abhängig von der Nut-

zungsintensität, beträgt aber mindestens 2,50 m zuzüglich der Sicherheits-

trennstreifen.  

Zusammenfassung der Maße nach VwV -StVO und ERA  

In der folgenden Tabelle werden die benötigten Maße für Radverkehrsanlagen 

zusammenfassend dargestellt. Es sind lediglich die Maße der Radverkehrsanla-

gen angegeben, ohne die zusätzlich benötigten Sicherheitsabstände. Die Brei-

ten der Radverkehrsanlagen sind jeweils einschließlich der Markierung aufge-

führt. 
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ƍ Tabelle 3: Zusammenfassung der Maße für Radverkehrsanlagen nach VwV-StVO 
und ERA  

Art der Radverkehrsführung  

VwV (lichte 
Breite*) in m  

 

 

ERA (Radwegbreite 
zzgl. Sicherheits-

raum/ -trennstreifen) 
in m  

 

mind.  Empf.  mind.  Empf.  

Baulicher Radweg 1,50 2,00 1,60 2,00 

Radfahrstreifen (inkl. Markierung) 1,50 1,85 1,85 >1,85** 

Schutzstreifen (inkl. Markierung) k. A. k. A. 1,25 1,50 

Gemeinsame Führung außerorts 2,00 - 2,50 2,50 

Gemeinsame Führung innerorts  
(auch Radfahrer frei) 

2,50 - 2,50 >2,50** 

Getrennte Führung 1,50 für Radweg 1,60 2,00 

2-Richtungsverkehr (innerorts Aus-
nahme!) 

2,00*** 2,40***   

bei einseitig vorhandenen Anlagen   2,50 3,00 

bei beidseitig vorhandenen Anlagen   2,00 2,50 

* Die lichte Breite bezeichnet den befestigten Verkehrsraum des Radverkehrs ein-
schließlich eines Sicherheitsraums (frei von Hindernissen). 
** bei viel Verkehr 
*** Werte für Radwege! (mit und ohne Benutzungspflicht), nicht für freigegebene Gehwege 

Hinweise zu Regelwerken und Empfehlungen  

Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) sind mittlerweile 15 Jahre alt 

und befinden sich in der Überarbeitung. Die Veröffentlichung wurde zuletzt 

mehrfach verschoben. Dennoch ist bereits klar, dass es zu Änderungen in den 

Anforderungen kommen wird. Diese sind in verschiedenen ergänzenden Papie-

ren der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV) darge-

legt (z.B. Ad-hoc-Arbeitspapier zur Anwendung der RASt 06 oder E KLIMA) und 

in Auszügen aus der neuen ERA bekannt.  

Daraus geht hervor, dass die Mindestmaße der ERA nicht mehr anzuwenden 

sind. Das Maß für bauliche Radwege entspricht demnach 2,00m, auch das Maß 

der Radfahrstreifen wird auf 2,00m angehoben. Für Schutzstreifen gilt ein Maß 
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von mind. 1,50m und Sicherheitstrennstreifen zu ruhendem Verkehr sollen 

mind. 0,75m breit sein.  

Fahrradstraßen außerorts werden voraussichtlich neuer Bestandteil der ERA. 

Außerdem werden erstmals Anforderungen an geschützte Radfahrstreifen und 

sogenannte geschützte Kreuzungen (niederländische Kreuzungen) in die neue 

ERA einfließen. Bislang gibt es dazu keine eigenen Aussagen.  

Hinweise zur Radwegebenutzungspflicht  

Radverkehrsanlagen gelten gemäß den Verwaltungsvorschriften zur StVO § 2 

Absatz 4 als benutzungspflichtig, wenn sie durch die Verkehrszeichen 239, 240 

oder 241 gekennzeichnet sind. 

An die Ausweisung von Radverkehrsanlagen als benutzungspflichtige Anlagen 

werden strenge Anforderungen gestellt. So dürfen nach VwV-StVO zu § 2 Ab-

satz 4 benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen nur angeordnet werden, wenn 

ausreichende Flächen für den Fußgängerverkehr zur Verfügung stehen. Sie 

dürfen nur dort angeordnet werden, wo es die Verkehrssicherheit oder der Ver-

kehrsablauf erfordern, wenn eine für den Radverkehr bestimmte Verkehrsfläche 

vorhanden ist oder angelegt werden kann und wenn die Benutzung des Rad-

wegs nach der Beschaffenheit und dem Zustand zumutbar ist.  

Über die Bestimmungen der StVO hinaus hat das Bundesverwaltungsgericht18 

in einem Urteil vom November 2010 in Bezug auf die Benutzungspflicht von 

Radwegen bestimmt, dass sie nur bei einer das allgemeine Risiko erheblich 

übersteigenden Gefahrenlage angeordnet werden darf (vgl. StVO § 45, Abs. 9). 

Die besondere Gefahrenlage kann nicht mit den Belastungsbereichen zur Vor-

auswahl von Radverkehrsführungen nach ERA (siehe Abbildung 2) begründet 

werden.  

Im Fall eines nicht mehr benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh-/ 

Radwegs ist die Beschilderung als Gehweg mit Freigabe für den Radverkehr 

mit dem Fahren in Schrittgeschwindigkeit für den Radverkehr verbunden. Um 

dem rechtssicher entgegenwirken zu können, stellte das BMVI im Bund-Länder-

fachausschuss StVO im Mai 2017 klar, dass eine Kennzeichnung dieser Anla-

gen als nicht benutzungspflichtig durch die in regelmäßigen Abständen mar-

kierte Piktogrammkombination aus dem Sinnbild Fußgänger (oben) und Rad-

fahrer (unten) mit einem Trennstrich dazwischen erfolgen kann. So kann auch 

mit linksseitigen nicht benutzungspflichtigen gemeinsamen Geh-/ 

Radwegen verfahren werden.19 

 

18  BVerwG 3 C 42.09 vom 18. November 2010 
19  vgl. Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte ï AGFS (Hrsg.) 

(2017): nahmobil. 200 Jahre Fahrrad, Heft 09, Juli 2017, Köln 
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3.2 Erläuterungen zu den Führungsformen außerorts  

AuÇerorts kommen z. T. dieselben Radverkehrsanlagen in Betracht wie inner-

orts, allerdings sind hierbei andere Breitenanforderungen und Sicherheitsab-

stände zu beachten. I.d.R. werden vor allem die Führung im Mischverkehr, ge-

meinsame oder getrennte Geh-/ Radwege oder eigenständige Radwege einge-

setzt. Tendenziell sind auch Gehwege mit Freigabe für den Radverkehr mög-

lich, aber eher die Ausnahme. 

Auf Grundlage des Erlasses VII C 4 ï 58.91.24 des Ministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. Januar 

2024 ist in NRW die Ausweisung von Schutzstreifen außerorts unter bestimm-

ten Voraussetzungen möglich. Außerdem erlaubt die StVO auch die Auswei-

sung von Sonderwegen außerorts, was neben der Lage der Radverkehrsanlage 

abseits der Fahrbahn auch die Möglichkeit einräumt, Radwege auf der Fahr-

bahn zu markieren (vergleichbar zu Radfahrstreifen innerorts).  

Wann welche Führungsform außerorts notwendig ist, ist in den Richtlinien für 

die Anlage von Landstraßen (RAL)20 und ERA definiert, richtet sich nach den 

Entwurfsklassen der Straßen und wird unter Berücksichtigung von Verkehrsbe-

lastungen differenziert ï es gilt Tabelle 4. 

 

20  Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenent-
wurf, Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL), Ausgabe 2012 
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ƍ Tabelle 4: Entwurfsklassen nach RAL und Radverkehrsführung an Landstraßen 

Entwurfs -
klasse  

Kraftfahrstraße  
Führung des 
Radverkehrs  

Hinweis  

EKL 1 Kraftfahrstraße  
straßenunabhän-
gig 

 

EKL 2 
allgemeiner Ver-
kehr (i. d. R. Bun-
desstraße) 

straßenunabhän-
gig oder fahrbahn-
begleitend 

 

EKL 3 
allgemeiner Ver-
kehr (i. d. R. Lan-
desstraße) 

fahrbahnbeglei-
tend oder auf der 
Fahrbahn 

bei 100 km/h:  
ab DTV > 2.500 Kfz/24 h oder 
bei 70 km/h:  
ab DTV > 4.000 Kfz/24 h oder 
Netzbedeutung  
Ą fahrbahnbegleitende Rad-
wege 

EKL 4 

allgemeiner Ver-
kehr (i. d. R. 
Kreis- und Ge-

meindestraße) 

auf der Fahrbahn 
fahrbahnbegleitende Rad-
wege sinnvoll, soweit Netzbe-
deutung nachgewiesen 

Mischverkehr  

Im Mischverkehr außerorts gilt ebenfalls, dass Straßenbreiten zwischen 6,00 

und 7,00 m kritisch zu bewerten sind, da Sicherheitsabstände nicht mehr einge-

halten bzw. ignoriert werden können. Treten diese Breiten auf, sollten die in Ta-

belle 4 genannten Einsatzgrenzen für fahrbahnbegleitende Radwege niedriger 

angesetzt werden. 

Fahrbahn begleitende und straßenunabhängige Radwege (Sonder-

wege) 

Die Empfehlungen von Radverkehrsanlagen richtet sich an fahrbahnbeglei-

tende Radwege, die einseitig baulich, abgesetzt  von der Fahrbahn angelegt 

und im Zweirichtungsverkehr freigegeben werden. Als Ausweisung kommen je 

nach Fuß- und Radverkehrsstärken gemeinsame oder getrennte Geh-/Rad-

wege in Frage. 

Eine beidseitige Anlage empfiehlt sich  

ƍ bei dichter Folge von Ortsdurchfahrten 

ƍ zur Anbindung wichtiger Einzelziele 

ƍ bei Streusiedlungen mit beidseitigem Erschließungsbedarf 

Die Wegebreiten sollen 2,50 m bei gemeinsamer Führung mit dem Fußverkehr 

nicht unterschreiten. Bei getrennter einseitiger Führung im 
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Zweirichtungsverkehr sind 3,00 m für den Radweg vorzusehen. Zusätzlich ist 

ein Sicherheitstrennstreifen von 1,75 m zur Fahrbahn anzulegen. 

Für straßenunabhängige Wege gelten dieselben Maße.  

Gemäß VwV-StVO ist außerorts eine Mindestbreite von 2,00 m notwendig. 

Als Sonderform können Radwege als Sonderwege auf der Fahrbahn abge-

grenzt werden, die nur durch Markierungen  (und ggf. Einbauten) von der 

Fahrbahn abgetrennt sind, vergleichbar mit einem Radfahrstreifen innerorts.  

Zu abmarkierten Sonderwegen auf der Fahrbahn werden in der StVO keine 

weiteren Vorgaben gemacht. In der ERA wird diese Form nur an wenigen Stel-

len direkt adressiert. Werden Seitenstreifen zu Sonderwegen sieht die ERA ei-

nen Sicherheitstrennstreifen von 1,75m zur Fahrbahn und mind. 2,0m Breite 

des Radwegs im Zweirichtungsverkehr vor (so wie bei Fahrbahnbegleitenden 

Führungen). Wird der Weg vom Radverkehr nur in einer Richtung benutzt, kann 

in Ausnahmefällen auch ein als Sperrfläche markierter und mit Leitpfosten ver-

sehener befestigter Trennstreifen ausgebildet werden, wenn dieser mindestens 

0,75 m breit ist. 

Schutzstreifen  und Seitenstreifen  

Schutzstreifen 

Schutzstreifen außerorts sind in NRW aufgrund des Erlasses VII C 4 ï 58.91.24 

des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-

Westfalen vom 10. Januar 2024 möglich, auch wenn die Anlage eines straßen-

begleitenden Radwegs bzw. eines gemeinsamen Geh- und Radwegs der Mar-

kierung von Schutzstreifen grundsätzlich vorzuziehen ist und eine zur nachhalti-

gen Sicherung des Radverkehrs separate Radverkehrsführung keinesfalls er-

setzt oder deren Herstellung verzögert werden darf. 

Die Anforderungen für die Anlage von Schutzstreifen außerorts sind im Erlass 

wie folgt festgelegt: 

ƍ Der Einsatz von Schutzstreifen außerorts ist unzulässig 

- auf Straßen mit befestigten Seitenstreifen und auf BAB-Bedarfsumleitun-

gen 

- wenn alternative Strecken oder Verkehrsflächen zur Verfügung stehen, 

Steigungen und Umwege sind abzuwägen 

- wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit Ó100 km/h beträgt. Eine Prü-

fung zur Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann erfolgen 

- der Überholabstand außerorts von 2,00m nicht eingehalten werden kann 
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- die Kurvigkeit und Topografie (Kuppen) die Gefahr von Kfz-Kollisionen im 

Längsverkehr (Kuppen) oder das permanente Befahren das Schutzstrei-

fens (vor allem in Kurven) verursachen können. Eine eingehende Prüfung 

ist notwendig. 

- wenn die Verkehrsbelastung mehr als 4.000 Kfz/Tag beträgt, in Ausnah-

mefällen greift diese Regelung erst ab 5.000 Kfz/Tag (Kernfahrbahn 

mind. 4,50m) 

ƍ Der Einsatz von Schutzstreifen außerorts kommt unter Beachtung der Stra-

ßenquerschnitte und Markierungen in Betracht. Es gilt, dass 

- eine ausreichende Restfahrbahnbreite zur Verfügung stehen muss, so 

dass ein häufiges Ausweichen von Kfz auf die Schutzstreifen im Begeg-

nungsfall vermieden wird. Die Mindestkernfahrbahnbreite wird mit Ó 

3,70m festgelegt. 

- die Breite des Schutzstreifens mind. 1,50m (inkl. Leitlinie) betragen muss. 

Die Leitlinie ist als Schmalstrich im Verhältnis Strich/Lücke von 1:1 zu 

markieren  

- rechts vom Schutzstreifen stets eine Fahrbahnbegrenzung von mind. 

0,12m (Breite des Schmalstrichs) abmarkiert ist. 

- der Einsatz ab einer Fahrbahnbreite von 6,94 möglich ist. 

- einseitige Schutzstreifen zu vermeiden sind, besonders begründete Aus-

nahmen sind möglich (ab einer Fahrbahnbreite von 6,09m und mit Pikto-

grammkette in Gegenrichtung). 

- keine Mittelleitlinien markiert sein dürfen, ggf. sind sie restlos zu entfer-

nen (keine ĂPhantommarkierungenñ), ausgenommen sind Lªngsmarkie-

rungen in Knotenpunktbereichen, die im Zusammenhang mit Linksabbie-

gestreifen stehen 

- Sinnbilder Radverkehr (Piktogramme) alle 50m bis max. 100m und am 

Beginn des Streifens mittig im Schutztreifen aufzubringen sind 

Seitenstreifen 

Ohne entsprechende Beschilderung grenzen Fahrstreifenbegrenzungen (Zei-

chen 295) einen Seitenstreifen von der Fahrbahn ab. Seitenstreifen können 

vom Radverkehr benutzt werden, wenn keine Radwege vorhanden sind und zu 

Fuß Gehende nicht behindert werden. Sollen Seitenstreifen nach ihrer Zweck-

bestimmung auch der Benutzung durch Radfahrer dienen, ist auf eine zumut-

bare Beschaffenheit und einen zumutbaren Zustand zu achten. 

Zu Seitenstreifen steht in der ERA: ĂBefestigte Seitenstreifen (Mehrzweckstrei-

fen) sind Teile der befestigten Fläche, die von der Fahrbahn durch eine Fahr-

bahnbegrenzungslinie (als Breitstrich ausgebildet) abgetrennt sind. Bei einer 
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üblichen Breite von 1,00 bis 2,00 m können sie vom Radverkehr relativ gut be-

fahren werden, weil die Seitenstreifen dann vorn Kraftfahrzeugverkehr im Allge-

meinen nicht regelwidrig benutzt werden. Seitenstreifen sind allerdings kein 

vollwertiger Ersatz für fahrbahnbegleitende Radwege.ñ21 

3.3 Fahrradgerechte Gestaltung von plangleichen Knoten-

punkten  

Für eine sichere Führung des Radverkehrs im Bereich von Knotenpunkten müs-

sen diese rechtzeitig erkennbar, begreifbar, übersichtlich sowie gut und sicher 

befahrbar bzw. begehbar sein. Daraus abgeleitet, ergeben sich folgende grund-

sätzlichen Anforderungen an die Gestaltung von Knotenpunkten:22 

ƍ Ausreichende Sichtbeziehungen zwischen dem Radverkehr und anderen 

Verkehrsteilnehmern 

ƍ Zügige und sichere Befahrbarkeit für den Radverkehr (Vermeidung enger 

Radien, hoher Borde, abrupter Verschwenkungen) 

ƍ Begreifbarkeit der signaltechnischen Steuerung bzw. der Vorrangverhält-

nisse für alle Verkehrsteilnehmer 

ƍ Ausreichend dimensionierte Warteflächen 

ƍ Entschärfung des Konflikts zwischen geradeaus fahrendem Radverkehr und 

rechts abbiegenden Kfz bzw. aus der Gegenrichtung links abbiegenden Kfz 

ƍ Möglichst kurze Wartezeiten und ausreichend lange Freigabezeiten an licht-

signalgeregelten Knotenpunkten 

Des Weiteren ist die Gestaltung von Knotenpunkten von den örtlichen Verhält-

nissen insbesondere der Knotenpunktart abhängig. An Knotenpunkten mit Vor-

fahrtsregelung durch Verkehrszeichen oder Lichtsignalanlagen sind im Zuge 

von Radwegen, Radfahrstreifen und gemeinsamen Führungen von Rad- und 

Fußgängerverkehr Radverkehrsfurten zu markieren. 

Mit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung 2020 wurde ein 

neuer Grünpfeil eingeführt, der die bestehende Grünpfeilregelung für 

den Kfz-Verkehr auch für den Radverkehr aufgreift. Es gelten diesel-

ben Verhaltensreglungen: Am Knotenpunkt zunächst anhalten; wenn 

die Fahrbahn frei ist, kann weitergefahren werden. Dem Radverkehr wird es 

 

21  vgl. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Stra-
ßenentwurf, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010, ERA, S. 
70 

22  Ebd., S. 37 
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dadurch möglich, bei Rot aus einem Radfahrstreifen oder baulich angelegten 

Radweg heraus rechts abzubiegen.  

3.4 Querungsanlagen/ Furtmarkierungen 23 

Querungsanlagen kommen insbesondere in Betracht: 

ƍ Am Beginn und am Ende von einseitigen Zweirichtungsradwegen 

ƍ Bei einmündenden oder kreuzenden eigenständigen Radwegen 

ƍ An bedeutenden Zielen des Radverkehrs (z. B. Schulen) 

Als Querungshilfen für den Radverkehr kommen in Abhängigkeit von der Rad-

verkehrsstärke und der zulässigen Geschwindigkeit der zu querenden Straße 

Mittelinseln, vorgezogene Seitenräume, Fußgängerüberwege mit separater Furt 

und LSA in Betracht. Grundsätzliche Anwendung finden Querungshilfen: 

ƍ Bei bis zu 50 km/h und > 1.000 Kfz/h 

ƍ Bei über 50 km/h und > 500 Kfz/h 

ƍ Wenn mehr als zwei Fahrstreifen hintereinander zu überqueren sind 

ƍ Unfälle im Zusammenhang mit dem Überqueren aufgetreten sind 

ƍ Bei starkem Schüler-, Freizeit- oder Seniorenverkehr 

Bei all diesen Anlagen ist auf eine ausreichende Aufstellfläche zu achten. Diese 

bemisst sich an der anzunehmenden oder tatsächlichen Radverkehrsmenge in 

der Spitzenstunde. Ferner sollte ermöglicht werden, dass für den Rad- und 

Fußverkehr getrennte Bereiche existieren. 

Aufstellflächen auf Mittelinseln sollen 3,00 m lang und 4,00 m breit sein. Das 

Mindestmaß für die Länge beträgt 2,50 m, wenn gleichzeitig mindestens 4,00 m 

Breite gewährleistet sind. 

Furtmarkierungen an LSA sind: 

ƍ Bei gemeinsamer Führung mit dem Fußverkehr mind. 4,00 m breit 

ƍ Bei getrennter Führung 

- im Einrichtungsverkehr mind. 2,00 m breit 

- im Zweirichtungsverkehr mind. 2,50 m breit 

 

23  vgl. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Stra-
ßenentwurf, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010, S. 57f 
und S. 18 
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3.5 Radverkehr in Gegenrichtung von Einbahnstraßen  

Grundsätzlich soll der Radverkehr Einbahnstraßen in beiden Richtungen nutzen 

können, sofern Sicherheitsgründe nicht dagegensprechen. Aufgrund der positi-

ven Erfahrungen mit Radverkehr in Gegenrichtung von Einbahnstraßen24 sind 

die Mindestanforderung nach StVO bzw. VwV-StVO 2013 vereinfacht worden. 

In Einbahnstraßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr 

als 30 km/h kann demnach Radverkehr in beiden Richtungen auf der Fahrbahn 

zugelassen werden, sofern eine sichere Begegnung zwischen Kfz- und Radver-

kehr gewährleistet ist. 

Nach ERA eignen sich bereits Straßen ab einer Fahrgassenbreite von 3,00 m 

bei ausreichenden Ausweichmöglichkeiten (z. B. freien Parkl¿cken oder Ein-

fahrten), die VwV-StVO nennt eine ausreichende Begegnungsbreite, ohne 

diese näher zu definieren. Hingegen wird eine konkrete Mindestbreite von min-

destens 3,50 m bei Linienbusverkehr oder stärkerem Lkw-Verkehr vorgegeben. 

Außerdem soll die Verkehrsführung im Streckenverlauf und an Kreuzungen und 

Einmündungen übersichtlich sein. 

Die Zulassung des Radverkehrs in der Gegenrichtung auf Hauptverkehrsstra-

ßen, die als Einbahnstraßen ausgewiesen sind, ist nur auf getrennten Sonder-

wegen (z. B. Radfahrstreifen) möglich. 

3.6 Fahrradabstellanlagen  

Qualitätsvolle und in ausreichender Anzahl vorhandene Abstellanlagen sind 

zentraler Bestandteil einer attraktiven Radverkehrsinfrastruktur. Diese sollen 

grundsätzlich folgende Anforderungen erfüllen:25 

ƍ Zielnähe und leichte Zugänglichkeit 

ƍ Diebstahlsicherheit durch Anschließbarkeit des Fahrradrahmens, gute Ein-

sehbarkeit und Beleuchtung 

ƍ Nutzbarkeit für unterschiedliche Nutzergruppen und damit verbundene 

Fahrradtypen und -größen 

ƍ Standsicherheit 

 

24  vgl. Alrutz/Angenendt/Draeger/Gündel (2002): Verkehrssicherheit in Einbahnstraßen 
mit gegengerichtetem Radverkehr, Straßenverkehrstechnik 6/2002; und Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (2016): FahrradstraÇen und ge-
öffnete Einbahnstraßen ï Unfallforschung der Versicherer, Nr. 60, Berlin 

25  vgl. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Stra-
ßenentwurf, Hinweise zum Fahrradparken, Ausgabe 2012; DIfU-Seminar Fahrrad-
parken vom 6. Februar 2018 ï Seminarunterlagen ï Vortrag Wolfgang Bohle: Fahr-
radparken ï Konzepte, Entwicklungen, Trends, DIN 79008 und ADFC 
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ƍ Ausreichend Stellplätze und Abstand zwischen den einzelnen Fahrrädern 

ƍ Stabil (Standhalten gegenüber Vandalismus) 

ƍ Witterungsschutz bei zu erwartender längerer Abstelldauer 

ƍ Sonderabstellflächen für andere Fahrradtypen wie Lastenräder bereitge-

stellt werden, ggf. auch Abstellplätze für Roller 

ƍ Selbsterklärende Funktion 

Abstellanlagen sollten vor allem an wichtigen Zielen wie öffentlichen Einrichtun-

gen, Einkaufzentren und entlang von Geschäftsstraßen sowie an publikumsin-

tensiven Freizeiteinrichtungen (z. B. Bäder, Museen) errichtet werden. 

Mit der Zunahme von Elektrofahrrädern gewinnt das Vorhandensein von Lade-

möglichkeiten an Bedeutung. Hierzu sollte jedoch differenziert vorgegangen 

und unterschiedliche Faktoren beachtet werden. Neben der Parkdauer sind der 

Anfahrtsweg und der Zielort weitere Faktoren, die bei der Errichtung von Lade-

möglichkeiten eine Rolle spielen. Darüber hinaus ist derzeit das Mitführen des 

passenden Ladegeräts i. d. R. notwendig. Aufbewahrungsboxen (SchlieÇfªcher) 

können sinnvolle Ergänzungen sein. 

3.7 Weitere Aspekte  

Oberflächen/ Deckschicht en 

An Deckschichten für Radverkehrsanlagen (des Alltagsverkehrs) werden fol-

gende grundlegende Anforderungen gestellt, die insgesamt durch maschinell 

eingebaute Decken aus Asphalt am besten erfüllt werden:26 

ƍ Ădauerhaft ebene Oberfläche mit möglichst geringem Rollwiderstand, 

ƍ hohe Griffigkeit, auch bei Nässe und 

ƍ Allwettertauglichkeit (gute Entwªsserungseigenschaften [é], Vermeidung 
von Staubbildung, gute Rªumbarkeit bei Schnee)ñ 

Alternativ kann dies auch durch fasenlose Pflasterbeläge gewährleistet werden. 

Andere Bauweisen wie beispielsweise herkömmliche Natursteinpflasterbeläge 

sind wegen ihrer Unebenheit und dem daraus resultierenden höheren Rollwi-

derstand für längere Abschnitte ungeeignet und sollten vermieden werden. Ihre 

Anwendung sollte partiell nur in einem historischen Umfeld oder zum Schutz 

von Einzelbäumen in Betracht kommen. 

 

26  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßen-
entwurf, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010, S. 76 
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Beleuchtung  

Die Beleuchtung von Radverkehrsanlagen sollte aus Gründen der sozialen 

Kontrolle und zum Ausleuchten von Problemstellen (z. B. Hindernisse, Engstel-

len) auf Hauptverbindungen des Radverkehrsnetzes insbesondere auf straßen-

unabhängigen Wegen vorgesehen werden. Auf Radverkehrsanlagen entlang 

von innerörtlichen unbeleuchteten Straßen ist eine Beleuchtung ebenfalls sinn-

voll, wenn die Anlage mehr als 2,00 m von der Straße abgesetzt ist. 

Vor allem in außerörtlichen Bereichen kann die Beleuchtung adaptiv gesteuert 

werden. D.h., dass die Lichtkegel der Beleuchtung bei Abwesenheit von Fuß- 

und Radverkehr gedimmt sind, erst bei Annährung ihre volle Leuchtkraft entfal-

ten und nur für die Zeit des Durchfahrens aktiviert bleiben. 

Gefälle - und Steigungsstrecken  

Gefällestrecken sind in Untersuchungen häufig als unfallträchtige Abschnitte 

aufgefallen. Mögliche Maßnahmen an Gefällen und Steigungen wurden im Rah-

men eines vom BMVI geförderten Projektes zur Radverkehrsförderung in Städ-

ten mit Höhenunterschieden im Besonderen erarbeitet, wobei hier zum Teil 

noch Forschungsbedarf besteht.27 Im Mischverkehr kann beispielsweise berg-

auf eine breitere Fahrbahn und Piktogramme, bergab eine schmalere Fahrbahn 

markiert werden; ebenso ist eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h 

möglich. Eine gemeinsame Führung von Fuß- und Radverkehr sollte bergab 

vermieden werden. Generell sollte auf die Gefahren der Geschwindigkeit durch 

Beschilderungen und Markierungen aufmerksam gemacht werden. 

Umlaufsperren  und Poller  

Umlaufsperren und Poller sollten vermieden werden. Sie sind nur gerechtfertigt, 

wenn der angestrebte Zweck nicht mit anderen Mittel zu erreichen ist. Andere 

Mittel sind z.B. die punktuelle Verengung des Weges (mit Bordführung und ggf. 

seitlichen Pollern).  

Wenn Umlaufsperren als notwendig erachtet werden, sind sie für Anhänger und 

Lastenräder (ggf. weitere Fahrradtypen) mit ausreichenden Abständen zwi-

schen den Sperrelementen befahrbar zu installieren. Umlaufsperren sind deut-

lich zu kennzeichnen, um vor allem in der Dunkelheit das Unfallrisiko zu vermei-

den. 

Poller können effektiv das Befahren von Radverkehrsanlagen durch Kfz ein-

schränken und dabei dem Radverkehr die notwendige Durchlässigkeit 

 

27  vgl. Technische Universität Dortmund (Hrsg.) (2015): Leitfaden zur Radverkehrsför-
derung in Städten mit Höhenunterschieden, gefördert durch das BMVI: VB1109, 
Dortmund 
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ermöglichen. Laut Erlass des Landes NRW28 sind allerdings auch diese auf-

grund ihrer niedrigen Silhouette und damit einhergehenden Unfallgefahr zu ver-

meiden. Sollten sie in Ausnahmefällen nötig sein, ist eine eindeutige gute Er-

kennbarkeit jedoch unabdingbar. Diese muss durch reflektierende Materialien 

am Poller und Markierungen auf der Fahrbahn hergestellt werden. 

ƍ Abbildung 3: Beispielskizze für einen Poller mit umlaufender Markierung 

 

 

 

28  Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Erlass zu ĂVerkehrseinrichtungen und Verkehrshindernisse auf Verkehrsflªchen, auf 
denen Radverkehr zugelassen istñ vom 17.1.2024 
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4 Bestandsanalyse  

4.1 Vorhandene Netze  

Im Stadtgebiet Lüdenscheid überlagern sich mehrere Radnetze aus unter-

schiedlichen Ebenen. Auf Landesebene verlaufen Routen des Radnetzes NRW 

durch das Stadtgebiet und die Innenstadt. Diese Netzelemente sind per roter 

Radroutenbeschilderung in Lüdenscheid beschildert, wenngleich sie nicht mit 

Maßnahmen verknüpft sind.  

Auf Ebene des Kreises wurde 2023 ein Radverkehrszielnetz für den Märkischen 

Kreis ausgearbeitet, welches die Routen des Landesnetzes innerhalb der Stadt 

Lüdenscheid z.T. aufnimmt und weiter verdichtet. Dieses Konzept enthält Vor-

schläge, wie die Infrastruktur für den Radverkehr angepasst werden sollte. 

Zu guter Letzt besteht ein städtisches Routennetz, welches im RadStadtPlan 

der Stadt Lüdenscheid festgelegt ist. Bei diesem Netz handelt es sich jedoch 

um ein Netz, welches durch engagierte Radfahrende ausgearbeitet wurde und 

versucht hat, unter den vorliegenden Bedingungen möglichst gute Routen vor-

zuschlagen, die bereits heute unabhängig von Qualitätsansprüchen (Sicherheit, 

Komfort, Direktheit) fahrbar sind. 

Aus diesen drei Netzdefinitionen wird das Bestandsnetz der Stadt Lüdenscheid 

abgeleitet. Das Bestandsnetz ist die Grundlage für die anschließende Ausarbei-

tung eines Analysenetzes, für das die Bestandsanalyse erfolgt.  

ƍ Karte 1: Radverkehrsbestandsnetze in Lüdenscheid 
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4.2 Analysenetz  

Ziele 

Das Analysenetz besteht aus dem Bestandsnetz und Erweiterungen um weitere 

Streckenabschnitte. Die Erweiterungen ergeben sich aus den Quellen und Zie-

len und deren An- und Einbindung in das bestehende Radnetz.  

Quellen sind in erster Linie die Wohngebiete und Nachbarkommunen in und um 

die Stadt Lüdenscheid herum als zentraler Ausgangsort eines jeden Weges.  

Die Ziele des Radverkehr sind vielfältig und unterschiedlich in ihrer Bedeutung. 

Zu ihnen zählen sowohl flächige Ziele wie die Innenstadt oder Gewerbegebiete 

mit großen Arbeitsplatzansammlungen und Einkaufmöglichkeiten als auch 

punktuelle Ziele wie Freizeiteinrichtungen (Kino, Sportplätze), Ämter, große Ar-

beitsstätten, Bildungsstätten etc.  

Routenumlegung  

Für relevante Ziele, die nicht über die bestehenden Netze (siehe 4.1) angebun-

den sind, werden potenzielle Routen im Bestandsnetz ergänzt. Die Routen füh-

ren dabei nicht zwangsläufig direkt ans Ziel, sondern sind in einem Umkreis von 

ca. 300m erreichbar. Weitere Routen wurden durch die Verwaltung der Stadt 

Lüdenscheid ergänzt.  

Nach diesem Vorgehen entsteht ein Analysenetz, welches die Grundlage der 

folgenden Befahrungen bildet.  

ƍ Karte 2: Analysenetz des Radverkehr und Ziele 
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4.3 Führungsformen  

Der Großteil der Radverkehrsführung erfolgt im Mischverkehr auf der Fahrbahn, 

sowohl bei Tempo 50 als auch bei Tempo 30. In gesonderter Weise sind Misch-

verkehrsstrecken mit Beschränkungen für den Kfz-Verkehr (landwirtschaftlicher 

Verkehr oder Anlieger frei) erfasst worden. Diese Strecken liegen meist außer-

halb der bebauten Gebiete. 

Weitere Führungsformen bestehen in Form von Piktogrammketten, Schutzstrei-

fen oder Radfahrstreifen. Schutzstreifen und Piktogrammketten sind abschnitts-

weise auf der Parkstraße markiert, Radfahrstreifen sind auf der Heedfelder 

Straße und Herscheider Landstraße angeordnet.  

Darüber hinaus gibt es Seitenstreifen/Mehrzweckstreifen, die vom Radverkehr 

genutzt werden dürfen, aber durch parkende Kfz teilweise nicht genutzt werden 

können. Sie befinden sich vor allem entlang der Bundes- und Landesstraßen 

(B54, B 229, L 530, L 561, L 692). Seitenstreifen/Mehrzweckstreifen machen 

neben der Führung im Mischverkehr die der Länge nach zweithäufigste Füh-

rungsform aus.  

Die übrigen Führungsformen treten eher vereinzelt auf. Teilweise sind Busson-

derfahrstreifen für den Radverkehr freigegeben oder es ist eine Fahrradstraße 

eingerichtet (An der Mehr). 

Die Führungen im Seitenraum gibt es als gemeinsame Geh-/ Radwege (Tal-

straße, L 561 Versetalsperre) oder als freigegebene Gehwege (Hochstraße, 

Heedfelder Straße, Othlinghauser Straße, Bahnhofsallee, Bräuckenstraße).  

In den Randbereichen außerhalb der Kernstadt sind Wege mit wenig Kfz-Nut-

zung für den Radverkehr nutzbar.  
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Führungsform  
Straßenl änge im Analysenetz   
mit der Führungsform  

Mischverkehr in beide FR 108 km 

Piktogrammkette in beide FR 0,8 km 

Schutzstreifen in mind. eine FR 1,9 km 

Radfahrstreifen in mind. eine FR 2,5 km 

Mehrzweckstreifen* 11,7 km 

Busspur, Rad frei 0,6 km 

Fahrradstraße 0,6 km 

beschränkte Wege 12,2 km 

Eigenständiger Radweg in mind. eine FR 0,2 km 

Gemeinsamer Geh-/Radweg in mind. eine FR 4,4 km 

Gehweg, Rad frei in mind. eine FR 6,7 km 

Sonstige Radwege 0,6 km 

* tlw. für Parken genutzt 

ƍ Karte 3: Führungsformen im Analysenetz 

 

4.4 Oberflächen und Zustand  

Aufgrund der überwiegenden Führung auf der Fahrbahn sind als Oberflächen 

hauptsächlich asphaltierte Wege vorzufinden. In der Fußgängerzone und im 

Bezirk Othlinghausen ist Betonpflaster als Oberflächenbelag verbaut. 
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In den Außenbereichen und innerstädtischen Grünzonen sind auch wasserge-

bundene Deckschichten vorhanden. 

Der Zustand der Straßen und Wege im Analysenetz ist aus Radverkehrssicht 

mehrheitlich vertretbar. Dennoch sind einige Strecken von Schäden geprägt, 

die sich auch auf den Radverkehr auswirken, beispielsweise durch Schlaglö-

cher oder Querrillen und Risse, welche punktuell oder entlang ganzer Strecken 

auftreten.  

Auf längeren Abschnitten betrifft dies vor allem die außerhalb der Bebauung lie-

genden Straßen wie die Neuenhofer Straße, Brenscheider Straße, die Verbin-

dungen von Eggenscheid nach Rathmecke, von Wettringhof zur Brunscheider 

Straße und von Bierbaum nach Höh sowie den Buschweg und die Silbergstraße 

(L 897). 

Innerorts sind Abschnitte der Hochstraße, Herscheider Landstraße, Bayern-

straße, Othlinghauser Straße (Gehweg, Rad frei), Unterm Freihof, Honseler 

Straße, Grüner Weg, Schlittenbacher Straße, Weststraße sowie des Oenekin-

ger Wegs und des Honseler Bruchs mangelhaft. Eine Übersicht über die Ober-

flächenbeläge und deren Zustand ist in der folgenden Karte dargestellt. 

ƍ Abbildung 4: Beispiele für Straßen- und Wegeschäden in Lüdenscheid 
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ƍ Karte 4: Oberflächen und Zustand im Analysenetz 

 

4.5 Radabstellanlagen  

Entlang des Untersuchungsnetzes konnten nur wenige Radabstellanlagen do-

kumentiert werden. Vor allem an den Bahnhöfen und vereinzelt in der Altstadt 

und der Innenstadt konnten Radabstellanlagen ausgemacht werden. I.d.R. han-

delt es sich dabei um Fahrradbügel in scharfkantigem Design. Mit Ausnahme 

vom Bahnhof und einer Anlage auf der Nordseite vom Rathaus beim Zugang 

zum Sterncenter sowie einer Anlage südlich des Sauerfelds sind die Anlagen 

nicht überdacht. Am Rathaus ist eine Lademöglichkeit für Elektrofahrräder vor-

handen. 

Weitere Radabstellanlagen können an öffentlichen (z.B. Schulen, Fachhoch-

schule) oder privaten Einrichtungen (z.B. Einkaufmärkte) gefunden werden. Sie 

unterschieden sich in ihrer Qualität und bestehen des Öfteren auch nur aus 

Vorderradhaltern. 

Nach Abschluss der Bestandserhebungen wurden am Bahnhof Brügge und am 

Haltepunkt Lüdenscheid Fahrradboxen eingerichtet.  
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ƍ Abbildung 5: Radabstellanlagen, links oben: Ladesäule für E-Bikes am Rathaus, 
rechts oben: Bahnhof Brügge, links unten Knapper Straße am Zugang zur Innenstadt, 
rechts unten: an der Fachhochschule 

  

  

 

4.6 Steigungen  

In Bezug auf die Topografie hat die Bergstadt Lüdenscheid mit besonderen 

Herausforderungen zu kämpfen. Steigungen über 8% sind keine Seltenheit. 

Diese treten dabei auch auf längeren Strecken auf und machen das Radfahren 

insbesondere ohne elektronische Unterstützung anspruchsvoll. 
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ƍ Abbildung 6: Steigungsstrecken in der Bayernstraße und Friesenstraße 

  

ƍ Karte 5: Topografische Verhältnisse und Steigungen im Analysenetz Lüdenscheid 

 

4.7 Auswertung von Radu nfälle  

Die Basis der Auswertung bilden die Angaben aus dem Unfallatlas Deutschland 

für die Jahre 2021 bis 2023. Diese umfassen die von der Polizei übermittelten 

erfassten Unfälle mit Personenschaden und differenzieren diese nach Unfalltyp, 

Unfallschwere und Beteiligung.  

Aus diesen Daten ist erkennbar, dass es in den vergangenen 3 Jahren immer 

wieder zu Unfällen mit Radfahrerbeteiligung kam. Während 2021 19 Unfälle mit 

Radfahrerbeteiligung geschahen, kam es in den Jahren 2022 und 2023 zu 27 

bzw. und 24 Unfällen. Die Ursache dafür könnte in veränderten Verhaltenswie-

sen aufgrund der Corona-Pandemie liegen (mehr Radverkehr auch durch unge-

übtere Fahrer, angespanntere Verkehrsteilnehmer). Gemessen an der Gesamt-

zahl der Unfälle in Lüdenscheid machen Unfälle mit Beteiligung des Radver-

kehrs zwischen 11 und 13% aus.  
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Außerdem fällt auf, dass die Zahl der Unfälle mit alleiniger Beteiligung von Rad-

fahrenden (i.d.R. Alleinunfälle) 2022 und 2023 höher lag als 2021. Gleichzeitig 

ist die Anzahl an Unfällen zwischen Pkw und Radverkehr absolut als auch pro-

zentual gesunken. 2021 ereigneten sich noch 53% (10) der Unfälle mit Radfah-

rerbeteiligung zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, 2022 waren es 30% (8) 

und 2023 29% (7). 

Gemeldete Unfälle zwischen Radfahrenden und zu Fuß gehenden lagen kon-

stant bei einem Unfall pro Jahr.  

ƍ Tabelle 5: Unfälle mit Radfahrerbeteiligung 2021 bis 2023 in Lüdenscheid, nur Un-
fälle mit Personenschäden 

 Gesamt  nur Rad  Pkw+Rad  Rad+Fuß Rad+sonstige  

2021 19 6 10 1 2 

2022 27 17 8 1 1 

2023 24 9 7 1 7 

 

Unfälle zwischen Radverkehr und Pkw sowie Unfälle zwischen Fuß- und Rad-

verkehr finden vermehrt in der Werdohler Straße und entlang der Knoten der 

Heedfelder Straße statt. Außerdem sind die Sauerfelder Straße und das Bräu-

ckenkreuz auffällig. 

Die häufigste Unfallursache in den Jahren 2021 bis 2023 stellen Fahrunfälle 

dar. Dies sind i.d.R. Alleinunfälle, bedingt durch den Straßenzustand oder die 

körperliche Verfassung. 

Die zweithäufigste Ursache sind Unfälle im Längsverkehr, gefolgt von Unfällen 

beim Einbiegen/Kreuzen.  

Unfälle im Längsverkehr sind Unfälle, die meist auf der Fahrbahn zwischen 

Fahrrädern und Kfz abseits der Knotenpunkte oder Einmündung geschehen 

(abdrängen, überholen etc.). Beim Einbiegen oder Kreuzen handelt es sich um 

Unfälle an Kreuzungen und Einmündungen. Zu den typischen Unfallhergängen 

zählt hier die Missachtung für Radverkehr im Seitenraum oder linksseitig auf 

dem Gehweg fahrende Radfahrer.  
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ƍ Abbildung 7: Radunfälle mit Personenschaden nach Unfalltyp 

Typ /  
Jahr  

Fahr-
unfall 

Abbie-
genunf

all 

Ein-
bie-

gen/Kr
euzen 

Über-
schrei-
tenun-

fall 

Unfall 
im ru-
hen-
den 
Ver-
kehr 

Unfall 
im 

Längs-
ver-
kehr 

Sons-
tiger 

Unfall 

2021 6 2 1 0 3 5 2 

2022 10 3 3 0 1 5 5 

2023 8 1 8 0 1 3 3 

Summe  24 6 12 0 5 13 10 
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5 Defizitanalyse  

Bei der Defizitanalyse wird in lineare Defizite und punktuelle Defizite unterschie-

den. 

Als lineare Defizite werden Mängel bezeichnet, die sich auf einer längeren Stre-

cke finden lassen. Daher werden darunter zumeist Netzlücken, ungeeignete 

Führungsformen oder zu schmale Radverkehrsanlagen subsumiert. Im Gegen-

satz dazu stehen die punktuellen Defizite, die sich z.B. auf Beschilderungsmän-

gel, Hindernisse oder Gefahrenstellen beziehen. 

5.1 Lineare Defizite  

Netzlücken  

Netzlücken treten dann auf, wenn aufgrund der Verkehrsstärken und Geschwin-

digkeiten des Kfz-Verkehrs Radverkehrsanlagen gemäß den Belastungsberei-

chen zur Vorauswahl der Radverkehrsführung (siehe Kapitel 2.3) notwendig 

werden, aber nicht vorhanden sind. 

Da es kaum gesonderte Radverkehrsanlagen in Lüdenscheid gibt, betrifft dies 

nahezu alle Hauptverkehrsstraßen in Lüdenscheid. Selbst mit den temporären 

Tempo 30-Regelungen fallen einige Streckenabschnitte aktuell unter Netzlü-

cken. Sobald die Regelungen mit Freigabe der Autobahn aufgehoben werden, 

verschlechtern sich die Bedingungen auf diesen Netzabschnitten nochmals 

(z.B. Lennestraße, B 54). 

Außerdem sind Straßenabschnitte, die nur Seitenstreifen/Mehrzweckstreifen 

aufweisen (z.B. Altenaer Straße, Heedfelder Landstraße, B 229) ebenfalls als 

Netzlücken zu verstehen (bei entsprechender Geschwindigkeit und Verkehrs-

menge), da diese keine geeignete Radverkehrsführung darstellen und höchs-

tens als temporäre Lösung genutzt werden können. Jedoch auch nur dann, 

wenn die Seitenstreifen frei von parkenden Kfz sind. 

Ungeeignete Radverkehrsanlage n 

Eine vorhandene Radverkehrsanlage ist ungeeignet, wenn sie nicht der erfor-

derlichen Führungsform entspricht. Das beinhaltet Streckenabschnitte, die zwar 

Radverkehrsanlagen aufweisen, aber nicht die nach den Belastungsbereiche 

erforderliche Separationsstufe erreichen (s. Kapitel 3.1, Abbildung 1). Ein Bei-

spiel hierfür ist die Führung auf freigegeben Gehwegen (Teilseparation) in der 

Hochstraße. Die notwendige Führung ist eine komplette Separation mit eigen-

ständigen Radverkehrsanlagen ï somit ist die Radverkehrsanlage unzu-

reichend. Das gleiche trifft auch auf Abschnitte der Heedfelder Straße, 
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Herscheider Landstraße und Bräuckenstraße zu. I.d.R. sind die Anlagen zu-

sätzlich noch zu schmal.  

ƍ Abbildung 8: Netzlücke Heedfelder Straße (links), unzureichende, (zu schmale) 
Radverkehrsführung in der Heedfelder Straße (rechts) 

  

 

Eine Sonderform der ungeeigneten Führungsform besteht, wenn Radverkehrs-

anlagen über das notwendige Maß hinaus vorhanden sind. Dies verursacht 

keine Probleme - wenn die Anlage keine qualitativen Mängel besitzt (z.B. zu 

schmal ist) - aber zeigt Spielräume auf. Ein Beispiel hierfür ist die Othlinghauser 

Straße. 

Zu schmale Radverkehrsanlagen  

Die wenigen vorhandenen Radverkehrsanlagen in Lüdenscheid sind oft nicht 

ausreichend (nach Kapitel 3.1) dimensioniert. 

Freigegebene Gehwege und gemeinsame Geh-/Radwege erreichen nicht das 

notwendige Maß von 2,50m. Dies betrifft die  

ƍ Bahnhofsallee 

ƍ B 54 in Oberbrügge (Westseite) 

ƍ Hohe Steinert 

ƍ Wegeverbindung Gevelndorf ï Wehberg 

ƍ Langobardenweg  

ƍ Neuenhofer Straße 

ƍ Radwegeführung an der Versetalsperre (östlich der Sperre) 

In der Herscheider Landstraße sind die vorhandenen Sonderwege (Radfahr-

streifen) zu schmal.  
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ƍ Abbildung 9:zu schmaler benutzungspflichtiger, gemeinsamer Geh-/Radweg ander B 
54 in Oberbrügge 

 

Gehwege  

Im untersuchten Radnetz sind Abschnitte enthalten, die reine Gehwege sind. 

Zum Teil sind sie mit Zeichen 239 beschildert, zum Teil aber auch gänzlich 

ohne Beschilderung. In den meisten Fällen sind diese Abschnitte zu schmal für 

eine gemeinsame Führung mit dem Radverkehr, so dass entsprechende Maß-

nahmen umgesetzt werden müssten, wenn die Abschnitte im Netz verbleiben. 

Mindestens wird die Anpassung der Beschilderung notwendig. 

ƍ Abbildung 10: nicht freigegebener Gehweg, Am Kattendiek (zur Brücke über die 
Lösenbacher Landstraße) 
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Sicherheitstrennstreifen  

Sicherheitstrennstreifen beugen Unfällen durch sogenanntes Dooring vor ï also 

dem Zusammenstoß mit einer geöffneten Autotür. Dementsprechend sind Si-

cherheitstrenntreifen immer dann vorzusehen, wenn der Radverkehr entlang 

von parkenden Fahrzeugen auf einer Radverkehrsanlage auf der Fahrbahn ge-

führt wird. Diese Situationen treten in der Parkstraße und der Fahrradstraße An 

der Mehr auf. Defizite bestehen in beiden Straßen, da kein Sicherheitstrenn-

streifen markiert ist bzw. nach neuen Anforderungen zu schmal ist.  

ƍ Abbildung 11: Parkstraße mit Schutzstreifen einseitig und schmalem 
Sicherheitstrennstreifen 

 

Nicht freigegebene Einbahnstraßen  

Nicht für den Radverkehr geöffnete Einbahnstraßen bedingen Umwege und stö-

ren somit die Durchlässigkeit des Netzes, weshalb sie als Defizit aufgeführt 

sind.  

Hierzu zählen einige Nebenstraßen (Mathildenstraße, Ludwigstraße), vor allem 

in der Innenstadt (z.B. Knapper Straße, Friedrichstraße), als auch die Hauptver-

kehrsstraßen (z.B. Bahnhofstraße, Lessingstraße, Weststraße, Humboldt-

straße). 

Auch wenn für eine Freigabe keine besonderen Anforderungen gelten (außer 

bei Lkw- und Busverkehr in der Straße), muss eine Prüfung erfolgen, ob bei Be-

gegnung ausreichend Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind.  
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ƍ Abbildung 12: Nicht freigegebene Einbahnstraße, Am Gölling 

 

Andere Hindernisse  

Als weitere Kategorie der linienhaften Defizite wurden andere Hindernisse auf-

genommen. Diese treten im Analysenetz jedoch nur in der Bräuckenstraße auf 

der Südseite auf. Dort sind Straßenbeleuchtungen nahezu mittig in den für den 

Radverkehr freigegebenen Gehweg platziert. 

5.2 Punktuelle Defizite  

Beschilderungsmängel  

Beschilderungsmängel treten in verschiedenen Facetten auf, sind i.d.R. aber 

leicht zu beheben und oft nur ein formelles Defizit. In Lüdenscheid betrifft dies 

vor allem Beschilderungen, die den Radverkehr ausschließen bzw. fehlende 

Zusatzzeichen. Dazu zählen vor allem das Zeichen 250, ohne entsprechende 

Freigabe für den Radverkehr, Sackgassenbeschilderung ohne Anzeige der 

Durchlässigkeit oder Freigaben von Fahrtbeziehungen an Abbiegegeboten. 

Die beschränkte Befahrbarkeit der Fußgängerzone ist hier ebenfalls als Defizit 

vermerkt. 
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ƍ Abbildung 13: Beschilderungsmangel mit Zeichen 250, ohne Freigabe für den 
Radverkehr (aber Anlieger), Saarlandstraße 

 

Umlaufsperren , Poller  

Umlaufsperren erschweren die Durchfahrt für Fahrräder, insbesondere mit An-

hängern oder größeren Fahrrädern (Liegerad, Lastenrad) und lenken die Kon-

zentration verstärkt auf das Hindernis als auf die Straße. Daher stellen sie ein 

Defizit im Radverkehr dar. Poller sind ebenfalls zu vermeiden und sind nur in 

Ausnahmefällen zulässig (Erlass NRW29). Sie müssen aber entsprechend ge-

staltet sein (siehe Kapitel 3.7).  

Diese Art von ungenügenden Einrichtungen lässt sich im gesamten Lüden-

scheider Stadtgebiet finden. 

Schranken  und Treppen  

Neben Umlaufsperren bestehen weitere Hindernisse im untersuchten Radnetz 

Lüdenscheid, die die Netzdurchlässigkeit beeinträchtigen. Hierzu zählen 

Schranken (öffentlich und privat), an denen nicht vorbeigefahren werden kann, 

wenn sie geschlossen sind oder Treppen ohne Schieberillen. Das bekannteste 

Beispiel hierfür sind wohl die Thünentreppen, aber auch die Phänomenta ist 

vom Bahnhof aus nicht direkt über die Treppen zu erreichen. Der Fahrstuhl an 

selber Stelle ist unzureichend dimensioniert, um ein Fahrrad aufzunehmen.  

 

29  Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Erlass zu ĂVerkehrseinrichtungen und Verkehrshindernisse auf Verkehrsflªchen, auf 
denen Radverkehr zugelassen istñ vom 17.1.2024 
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ƍ Abbildung 14: Schranke an der Bayernstraße, nur regelwidrig auf dem Gehweg 
passierbar, außerdem fehlende Freigabe für den Radverkehr 

 

 

Gefahrenstellen  

Im Zuge der Befahrungen konnten vereinzelte Gefahrenstellen ausgemacht 

werden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht aber nicht. In der Regel sind 

die Gefahrenstellen durch schlechte Sichtverhältnisse hervorgerufen, wie z.B. 

an der Loher Straße, Ecke Werdohler Straße, wo die Sicht nach links auf Busse 

und Radfahrende durch die Hauswand erschwert ist. 

Ein weiteres Problem stellen mitunter Radwegenden dar, die unzureichend ge-

sichert sind. In der Herscheider Landstraße tritt die Situation ein, dass ein Rad-

fahrstreifen ausläuft und direkt in einen Abbiegestreifen für den Kfz-Verkehr 

übergeht. In Kombination mit einem vorgelagerten Wegweiser, der den Abbie-

gestreifen als bereits deutlich vor seinem Beginn als Fahrstreifen in Richtung 

Hellersen und Klinikum ausweist, entstehen problematische Situationen.  

 

Weitere Defizite sind im Rahmen der Beteiligung der Bevölkerung aufgenom-

men wurden.  
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ƍ Karte 6: Defizite im Analyseradnetz 

 

5.3 Öffentlichkeitsbeteiligung zur Analyse  

5.3.1 Ergebnisse der Beteiligungen  

Im Rahmen der Erstellung des Mobilitätskonzeptes fanden verschiedene Betei-

ligungsformate statt. Es gab eine Online-Beteiligungsmöglichkeit sowie Veran-

staltungen vor Ort. Die Ergebnisse daraus sind im Mobilitätskonzept enthalten. 

Im Folgenden werden die Aussagen aus beiden Beteiligungsformaten, die den 

Radverkehr betreffen, nochmal komprimiert dargestellt. Weitere Details zu den 

Ergebnissen (u.a. konkret verortete Probleme) können den Protokollen zur Be-

teiligung im Rahmen des Mobilitätskonzeptes entnommen werden. 

Probleme  

Gefragt danach, bei welcher Verkehrsart es die meisten Probleme gibt, antwor-

teten 41,9 %, dass es der Radverkehr sei (zweithäufigste Antwort). Bei der Aus-

wertung der Antworten auf die offene Frage, welche drei Hauptprobleme unab-

hängig von der Autobahnsperrung gesehen werden, wurden Probleme im Be-

reich Radverkehr am häufigsten genannt. Dazu zählen u.a.:  

ƍ es herrscht Unzufriedenheit mit dem Radverkehr und der Akzeptanz des 

Radverkehrs durch andere Verkehrsteilnehmer 

ƍ es fehlen Radwege 
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ƍ wenige vorhandene Radwege sind zu schmal oder konfliktträchtig (plötzli-

ches Ende, Hindernisse, Parken) 

ƍ Ampelschaltungen sind radunfreundlich (Anforderungserfordernis oder Kon-

fliktträchtige Abbiegeströme) oder es fehlt an Aufstellbereichen oder ent-

sprechenden Signalscheiben 

Wünsche  

ƍ Radwege 

ƍ sichere Abstellmöglichkeiten (Parkgaragen) 

ƍ mehr Akzeptanz 

ƍ weniger Autoverkehr 

 

Die Ergebnisse der Beteiligung untermauern die Analyseergebnisse und ergän-

zen diese um weitere Punkte, so dass abschließend eine umfassende Grund-

lage zur Ausarbeitung des Maßnahmenkonzepts vorliegt. 
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6 Netzkonzeption  

6.1 Anforderungen an Radnetze  

6.1.1 Alltagsnetz  

Das Alltagsnetz soll im Rahmen der Möglichkeiten konkurrenzfähig zum Kfz-

Verkehr sein. Daher gehören zu den obersten Kriterien die Direktheit und die 

schnelle, störungsfreie, sichere Befahrbarkeit der Routen. 

Diese und weitere Anforderungen / Zielsetzungen an das Alltags-Radverkehrs-

netz sind im Folgenden kurz benannt: u.a. nach ERA 

ƍ Schaffung eines zusammenhängenden Netzes mit Integration vorhandener 

Netze (z.B. Landes- und Kreis-Radverkehrsnetz, Freizeitrouten) 

ƍ Bündelung von Zielen an den Routen 

ƍ möglichst direkte und einprägsame Verbindungen 

ƍ durchgängig befahrbare Routen 

ƍ komfortable, störungsfreie Befahrbarkeit (Belag, stoßfreie Übergänge, keine 

Schäden, Bewuchs) 

ƍ qualitativ gute Radverkehrsanlagen (Wahrung der Verkehrssicherheit) 

ƍ soziale Kontrolle (mind. Beleuchtung) 

ƍ soweit möglich bevorrechtigt oder mit geringen Wartezeiten 

ƍ wenn möglich verkehrsarme Führung (unter Wahrung der Direktheit und An-

bindung von Zielen)  

ƍ angepasst Kurvenradien bei anzunehmenden höheren Geschwindigkeiten 

(z.B. an Gefällestrecken) 

6.1.2 Freizeitnetz  

Das Freizeitnetz ist auf den touristischen Radverkehr und dessen potentielle 

Ziele ausgelegt. Damit ergibt sich eine Konzentration auf den überregionalen 

Rad(fern)verkehr und die Sehenswürdigkeiten Lüdenscheids und weniger auf 

die Erschließung der Stadt. 

Das Freizeitnetz unterscheidet sich bereits in der Art der Ziele. Diese sind in der 

Regel touristisch orientiert (z.B. Hotels, (landschaftliche) Sehenswürdigkeiten, 
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Gastronomie, Touristen-Informationen) und nur vereinzelt identisch zu Alltags-

zielen (z.B. Innenstadt).  

Bei der Routenführung ist daher auch die Direktheit anderen Aspekten unterge-

ordnet. Vordergründiger sind die Führung abseits von Straßen oder auf ver-

kehrsarmen Wegen sowie lärmarme, landschaftlich reizvolle und abwechs-

lungsreiche Wege.  

Der Fahrtkomfort ist vergleichsweise genauso wichtig wie im Alltagsnetz, jedoch 

sind im Freizeitnetz wassergebundene Decken vertretbar, wenn keine Überla-

gerungen mit Alltagsrouten auftreten. 

6.2 Zielnetzdefinition  

Grundsätzlich handelt es sich bei dem Zielnetz um ein Netz, das das beste-

hende Straßen- und Wegenetz, unabhängig von der derzeitigen Qualität für den 

Radverkehr, einbezieht. Gleichzeitig werden auch Routen aus übergeordneten 

Ebenen (Land oder Kreis) einbezogen, insofern sich diese sinnvoll in das kom-

munale Gesamtnetz integrieren lassen. Sind auf übergeordneter Ebene (Kreis 

oder Land) Routendefinitionen vorhanden, die nicht auf städtischer Ebene in 

das Zielnetz eingebunden sind, besteht dennoch ein Handlungsbedarf gemäß 

den übergeordneten Konzepten. 

Das Zielnetz soll das Angebot und die Durchlässigkeit des Netzes und somit die 

Erreichbarkeit von Zielen für den Radverkehr verbessern und in der Folge eine 

Zunahme des Radverkehrs bewirken.  

Das Grundprinzip der Zielnetzdefinition ist die Verknüpfung von Quellen und 

Zielen unter Maßgabe der zuvor genannten Anforderungen. Als Quellen werden 

alle Wohngebiete der Stadt Lüdenscheid betrachtet. 

Als relevante Ziele werden wichtige Arbeitsstätten, Behörden und Ämter, Frei-

zeit- und Kulturstätten, Schulen, Kitas, der Bahnhof und einzelne Nahversorger 

betrachtet. Flächige Ziele bilden Gewerbegebiete (mit Nahversorgern) und die 

gesamte Innenstadt der Stadt Lüdenscheid, die mehrere Funktionen in sich ver-

eint. Außerdem werden die umliegenden Kommunen als relevante Ziele festge-

legt, die zumindest bis zur Stadtgrenze im Straßen- und Wegenetz der Stadt 

Lüdenscheid bei der Netzkonzeption berücksichtigt werden. 

ƍ Karte 7: Ziele Stadt Lüdenscheid 

Das konzipierte Radverkehrszielnetz übernimmt damit die Verbindungsfunktion 

der Stadtteile mit der Innenstadt und untereinander sowie wichtiger Einzelziele 

und z.T. die Funktion der kleinräumigen Erschließung. 

Die Verknüpfung der Quellen und Ziele erfolgt zunächst über Luftlinien. Diese 

werden anschließend auf das (bestehende) Netz umgelegt. Bei der Umlegung 

werden die oben genannten Anforderungen so weit wie möglich berücksichtigt 
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(z.B. Bündelung von Routen, direkte Verbindungen, zusammenhängendes 

Netz).  

Einzelne Aspekte der Anforderungen können aufgrund des Charakters des Ziel-

netzes z.T. erst durch Maßnahmen erreicht werden. Die Funktionalität dieser 

Routen hängt dann von der Umsetzung der Maßnahmen ab. Ggf. ist das Ziel-

netz anzupassen.  

Anderen Anforderungen stehen ggf. Zwangspunkte entgegen, die die Routenle-

gung im Zielnetz beeinflussen. In der Stadt Lüdenscheid werden diese Zwangs-

punkte vor allem durch die Bahngleise oder Brücken und Tunnel bzw. die Topo-

grafie und Einbahnstraßen, die aufgrund ihrer Enge nicht freigegeben werden 

können, definiert. 

Das Zielnetz verdichtet sich in Richtung Innenstadt, die den zentralen Anker der 

Radverkehrsführung bildet. 

Beteiligung zum Zielnetz  

Am 28. Januar 2025 fand im Raum 1 des Rathauses 2 in Lüdenscheid ein 

Workshop zur Zielnetzberatung mit interessierten, radaffinen Bürger:innen statt.  

Es wurde der Entwurf des Zielnetzes vorgestellt und gemeinsam mit den anwe-

senden Personen geprüft, ob Routen fehlen oder Routen enthalten sind, die 

keine Rolle spielen.  

Die Workshopergebnisse sind in einem Protokoll festgehalten. 

ƍ Anlage 1: Protokoll zum Workshop Zielnetz 

Die Vorschläge wurden aufgenommen und nach einer Überprüfung und finalen 

Beratung mit der Stadtverwaltung integriert oder verworfen. 

ƍ Anlage 2: Abwägungsentscheidungen zu Zielnetzvorschlägen im Rahmen der 
Workshop-Beteiligung vom 28. Januar 2025 

Das Ergebnis des Prozesses ist das abgestimmte Zielnetz für die Stadt Lüden-

scheid. Dieses Netz wird anschließend hierarchisiert. 
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6.3 Hierarchisierung des Zielnetzes  

Nachdem das Zielnetz entsprechend abgeleitet und auf das städtische Straßen- 

und Wegenetz umgelegt ist, erfolgt die Hierarchisierung des Netzes. 

Mit der Hierarchisierung des Netzes gehen entsprechende Anforderungen an 

die Radverkehrsinfrastruktur einher. Diese begründen sich in dem anzuneh-

menden Radverkehrspotential der Routen, welches sich wiederrum anhand der 

Bedeutung der angebundenen Ziele orientiert.  

Für die Stadt Lüdenscheid wird eine 2-stufige Hierarchisierung erstellt: 

ƍ An Hauptrouten  sind mindestens die Anforderungen der ERA einzuhalten. 

Als Breitenmaß soll das Regelmaß nach ERA oder darüber hinaus ange-

strebt werden, insbesondere bei höheren Radverkehrspotentialen und mögli-

cher diverser Fahrradtypen. 

ƍ Auf den Nebenrouten  sind in der Regel die ERA-Kriterien anzusetzen 

(wann immer möglich und sinnvoll). 

Die Einteilung des Radnetzes in Haupt- und Nebenroutennetz erfolgt nach dem 

anzunehmenden Radverkehrspotential der Routen im Quell- und Zielverkehr, 

ausgehend von den Quellen und der Bedeutung der angebundenen Ziele und 

unabhängig von der aktuellen Qualität der Radverkehrsanlagen (Zielnetz). 

Je höher die Bedeutung der Quellen und Ziele ist, umso höher ist das Potential 

für den Radverkehr und umso mehr Anforderungen werden gestellt. 

Die Bedeutung der Ziele wird in 2 Stufen bemessen: 

ƍ 1. Stufe: regionale und stadtweite Bedeutung (Altena, Schalksmühle, Her-

scheid, Innenstadt Lüdenscheid und bedeutende Arbeitgeber, Kultureinrich-

tungen, Fachhochschule, Bahnhof, weiterführende Schulen, Ämter) 

ƍ 2. Stufe: lokale (stadtteilweite) Bedeutung (z.B. Nahversorger, Grundschule, 

Kitas) 

Hauptrouten zeichnen sich grundsätzlich durch ein hohes Radverkehrspotential 

aus entsprechend der in den Erläuterungstexten dargelegten Hintergründe 

(siehe Kapitel 6.4). 

Die von der Kernbebauung abseitigen Stadtgebiete (z.B. Brüninghausen, Wett-

ringhof, Rathmecke) haben als Quellen und Ziele gleichermaßen eine große 

Bedeutung, werden aber nicht durch Hauptrouten erschlossen. Dies geschieht 

vor dem Hintergrund, dass das Potential des Radverkehrs trotz der Bedeutung 

der Ziele eher gering ist (wenige Einwohner) und sich ein Ausbau der Verbin-

dungen mit erhöhten Standards schwer über den Nutzen begründen lässt. Wo 

mehrere Nebenrouten aufeinandertreffen, können sie sich zu Hauptrouten bün-

deln.  
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Als wichtige Quellen gelten alle Wohngebiete, die i.d.R. den Beginn und das 

Ende von Wegeketten darstellen.  

Als Hauptnetz werden diejenigen Verbindungen eingestuft, die zwischen regio-

nal / stadtweit bedeutenden Zielen untereinander (Stufe 1) und zu wichtigen 

Quellen bestehen und auf diesen Routen möglichst weitere Ziele bündeln.  

Das Nebennetz dient der Anbindung an das Hauptroutennetz und der Erschlie-

ßung der Stadtteile oder Quartiere sowie der Anbindung lokal bedeutender 

Ziele (Stufe 2, insofern diese nicht bereits sowieso durch Hauptrouten angebun-

den sind) und peripherer Räume (z.B. Verbindung Oedenthal). 

ƍ Karte 8: Radzielnetz Stadt Lüdenscheid 

 

6.4 Erläuterungen zum Zielnetz  

Abschließend werden für die im Zielnetz enthaltenen Hauptroute die wesentli-

chen Begründungen gesammelt dargestellt. Hierzu wurden die Routen entlang 

logischer Achse durchnummeriert, um dies besser adressieren zu können.  
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Die entsprechenden Erläuterungen zu dem Routen sind in Anlage 3 dargestellt.  

ƍ Anlage 3: Routenbegründungen 
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7 Maßnahmenkonzeption  

Die Maßnahmenkonzeption dient der Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen 

zur Umsetzung adäquater Radverkehrsangebote im Zielnetz und der allgemei-

nen Förderung des Radverkehrs durch ergänzende Maßnahmen. 

Daher gliedert sich die Maßnahmenkonzeption zum einen in den Teilbereich 

der allgemeinen übergeordneten Grundsatzmaßnahmen, denen man sich unab-

hängig vom Zielnetz auf gesamtstädtischer Ebene annehmen und sie in sämtli-

che Planungen einbeziehen soll (Kapitel 7.1). 

Zum anderen werden Maßnahmenvorschläge für das Zielnetz ausgearbeitet 

(7.3), die auf der grundsätzlichen Notwendigkeit von Maßnahmen zur Erfüllung 

der Anforderungen an sichere Radverkehrsanlagen im Zielnetz basieren (Kapi-

tel 7.2).  

Darüber hinaus werden Hinweise zu weiteren begleitenden Maßnahmen und 

Öffentlichkeitsarbeit gegeben (7.5). 

Die ausgearbeiteten streckenbezogenen Maßnahmenvorschläge wurden am 

29. April 2025 der Bevölkerung zur Bewertung und Ergänzung in einem Work-

shop vor Ort vorgestellt (s. Kapitel 7.6). 

7.1 Vorschläge zu a llgemeine n Grundsatzmaßnahmen  

Die Vorschläge zu Grundsatzmaßnahmen richten sich nicht an einen bestimm-

ten Abschnitt des Zielnetzes, sondern besitzen allgemeine Gültigkeit. So soll bei 

jeder sich bietenden Gelegenheit (Planungen, Sanierungen, Instandhaltung 

etc.) geprüft werden, ob Maßnahmen aus diesem Themenfeld umgesetzt wer-

den können. Teilweise sind die allgemeinen Maßnahmen auch bei der Umset-

zung von konkreten Maßnahmen im Hinblick auf die Gestaltung zu beachten.  

Die grundsätzlichen Maßnahmen sorgen für die Steigerung des Fahrtkomforts 

und der Sicherheit im Radverkehr und fördern diesen somit. 

Bordabsenkungen / Niveaugleichheit  

Das Absenken des Bordes an Stellen, wo vom Radweg auf die Straße gewech-

selt werden muss (z.B. Einmündungen, Straßenseite wechseln) und der Aus-

gleich sonstiger Niveauunterschiede (Fugen an Brückenübergängen) können 

sich in mehreren Aspekten positiv auswirken: 

ƍ Verbesserung des Fahrtkomforts (stoßfrei) 

ƍ Verringerung von Sachschäden am Fahrrad 

ƍ gesteigerte Sicherheit (Reduzierung von Stürzen, Alleinunfällen) 
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Daher wird empfohlen entlang von im Seitenraum geführten Radverkehrsanla-

gen und an Querungsstellen des Radverkehrs entsprechend stoßfreie Bordab-

senkungen (Nullabsenkung) vorzunehmen (im Einklang mit der Barrierefreiheit). 

An Grundstückszufahrten entlang von Hochbordradwegen sollte erst im Bereich 

des Sicherheitstrennstreifens auf Fahrbahnniveau abgesenkt werden, um eine 

niveaugleiche Passierbarkeit für den Radverkehr zu ermöglichen. 

Darüber hinaus wird empfohlen, im Zuge von Baumaßnahmen an Straßen, die 

Bordabsenkung entsprechend zu gestalten (bei vorhandener Radverkehrsfüh-

rung). 

ƍ Abbildung 15: Beispiel für die Gestaltung von Bordabsenkungen an 
Grundstückszufahrten (links: ERA30, rechts: Erlangen, LK Argus) 

  

Gehwegüberfahrten  

Gehwegüberfahrten können entlang von Hauptverkehrsstraßen an einmünden-

den Nebenstraßen angelegt werden. Durch das Anheben der Fahrbahn der Ne-

benstraße wird die Sicherheit im Radverkehr beim Ein- und Abbiegen von Kfz 

erhöht (geringere Geschwindigkeiten). Gleichzeitig wird der Fahrtkomfort 

dadurch gesteigert, dass der Radverkehr auf einem Niveau über die Nebenstra-

ßen queren kann und nicht vom Bord auf Fahrbahnniveau abgesenkt wird. Es 

ergibt sich eine gerade Fahrlinie ohne Erschütterungen. Ferner wird so dem 

Radverkehr Vorrang gewährt. 

ƍ Abbildung 16: Gehwegüberfahrten (links: Prinzipdarstellung31, rechts: Erlangen, 
LK Argus) 

  

 

  

 

30  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßen-
entwurf, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010, S. 79 

31  Bundesministerium für Digitales und Verkehr (Hrsg.) Einladende Radverkehrsnetze 
ï Begleitbrosch¿re zum Sonderprogramm ĂStadt und Landñ, Berlin, Juli 2022, S.7 
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Poller / Umlaufsperren  

Die Notwendigkeit von Pollern und Umlaufsperren soll generell geprüft werden. 

Insofern sich die Notwendigkeit ergibt, ist zu prüfen, ob der angestrebte Zweck 

der Installation nicht auch mit anderen Maßnahmen erreicht werden kann (z.B. 

Fahrbahnverengungen). Sind auch diese nicht realisierbar, sind Umlaufsperren 

und Poller so auszuführen, dass sie für Anhänger und Lastenräder (ggf. weitere 

Fahrradtypen) mit ausreichenden Abständen zwischen den Sperrelementen be-

fahrbar sind. Sie sind deutlich zu kennzeichnen, um vor allem in der Dunkelheit 

das Unfallrisiko zu vermeiden. Die Kennzeichnung muss durch reflektierende 

Materialien an den Pollern und Umlaufsperren und Markierungen auf der Fahr-

bahn hergestellt werden. 

Öffnung von Einbahnstraßen  

Die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung ermög-

licht dem Radverkehr eine weitreichendere Nutzung des vorhandenen Straßen-

netzes und reduziert Umwege und Zeitaufwände.  

Die Anforderungen an die Freigabe von Einbahnstraßen sind in Kapitel 3.5 be-

schrieben. Eine Mindestbreite ist nur bei Linienbus- und starkem Lkw-Verkehr 

festgelegt (3,50m). In allen anderen Fällen kann eine Freigabe erfolgen, inso-

fern genügend Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind (z.B. Grundstücksein-

fahrten, unbesetzte Parkplätze). 

Die Erkenntnisse aus der Unfallforschung zur Freigabe von Einbahnstraßen32 

deuten auf ein geringes Unfallniveau hin. Empfohlen werden die Einhaltung der 

Vorgaben der VwV-StVO, entsprechende Beschilderung, Piktogramme und 

Pfeilmarkierungen auf der Fahrbahn und ausreichend Sicht auf den Radverkehr 

in Gegenrichtung. 

Die Freigabe von Einbahnstraßen soll im gesamten Stadtgebiet unter Maßgabe 

der Anforderungen der VwV-StVO geprüft werden. Die Neuordnung von Park-

plätzen und die Umgestaltung von Straßenräumen soll als Möglichkeit in Be-

tracht gezogen werden.  

Innerhalb des Zielnetzes sind die konkret Freigaben der Humboldtstraße und 

Grabenstraße vorgeschlagen.  

 

32  U.a. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Forschungsbe-
richt Nr.52, Unfallforschung der Versicherer (UDV) - Fahrradstraßen und geöffnete 
Einbahnstraßen - Unfallforschung der Versicherer, Nr. 60,Berlin, 2016 
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Überprüfung und Anpassung weiterer Beschilderungen  

Erste Bedarfe zur Überprüfung von Beschilderungen sind durch die in der Defi-

zitanalyse festgestellten Beschilderungsmängel gegeben. 

In erster Linie handelt es sich um Restriktionen für den Radverkehr (z.B. Abbie-

gegebote, Verbot der Einfahrt ohne Freigabe für den Radverkehr) oder fehlende 

Informationen (z.B. Sackgasse ohne Hinweis auf Durchlässigkeit Radverkehr).  

Tabelle 6 listet die festgestellten Mängel bzw. Hinweise zur Beschilderung auf, 

Abbildung 17 zeigt die Lage der mangelhaften Beschilderungen in der Karte. 

ƍ Tabelle 6: festgestellte Defizite in der Beschilderung im Befahrungsnetz Lüdenscheid 

Nr. Defizit  

1 Beschilderung zugewachsen 

2 Abbiegegebot ohne Zusatzzeichen ĂRad freiñ 

3 Schild "Rad frei" verdreht 

5-7 Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) ohne Freigabe für den Radverkehr 

8-
19 

Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) mit Freigabe für Anlieger aber ohne 
Freigabe für den Radverkehr 

19 
Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) mit Freigabe für Linienverkehr aber 
ohne Freigabe für den Radverkehr 

20 

Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) mit Freigabe für Anlieger aber ohne 
Freigabe für den Radverkehr und Zeichen 357 (Sackgasse) ohne Hinweis auf 
Durchlässigkeit für Fuß- und Radverkehr 

21-
33 357 (Sackgasse) ohne Hinweis auf Durchlässigkeit für Fuß- und Radverkehr 
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ƍ Abbildung 17: Verortung der in Tabelle 6 benannten Beschilderungsmängel 

 

Z 357 - Sackgasse ohne Anzeige der Durchlässigkeit 
 Z 250 ï Verbot für alle Fahrzeuge ohne Freigabe für Radverkehr 
 sonstiges 

Grünschnitt  

Der Grünschnitt ist eine turnusmäßige Aufgabe, die gewährleisten soll, dass 

(Rad-)Verkehrswege nicht überwuchern und unbenutzbar werden. Damit ist der 

Grünschnitt ein wichtiges Kriterium für den Fahrkomfort und das gesamte Netz. 

Die Kartierung kann bei ĂSowieso-Fahrtenñ der zustªndigen Stelle erfolgen oder 

es werden regelmäßige Befahrungen durchgeführt. 

Beleuchtung  

Zum Erhalt bzw. der Steigerung der sozialen Sicherheit sollte auf allen Radwe-

gen - vor allem selbstständigen Radwegen - eine Überprüfung der ortsfesten 

Beleuchtung stattfinden und ggf. eingerichtet werden. Insbesondere Schulwege 

und Berufsverkehre finden im Winterhalbjahr häufig noch bei Dunkelheit statt, 

sodass diese davon profitieren. 

Winterdienst  

Damit der Radverkehr zu jeder Jahreszeit komfortabel unterwegs ist, ist es 

wichtig, dass Radverkehrsanlagen sauber und geräumt sind. Neben einer regel-

mäßigen Reinigung der Wege soll bei Schneefall der Winterdienst ï zumindest 

im Hauptnetz ï prioritär räumen.  
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Mängelmelder  Radverkehr  

Durch die Einrichtung eines Mängelmelders Radverkehr wird es den Bürgern 

ermöglicht, niedrigschwellig mit der Verwaltung in Kontakt zu treten und diese 

über bestehende, kleine Defizite im Radverkehr in Kenntnis zu setzen. Die Ver-

waltung kann diese im laufenden Alltagsbetrieb beseitigen. Durch diese kleinen 

Maßnahmen lassen sich die Qualität der Radverkehrsanlagen insgesamt stei-

gern und das Vertrauen der Bürger in die Verwaltung wird gestärkt. 

Umsetzen lässt sich ein Mängelmelder beispielsweise über das Portal beteili-

gung.nrw.de, sodass keine eigene Web-Lösung durch die Stadt Lüdenscheid 

gefunden werden muss. 

ƍ Abbildung 18 Mängelmelder der Stadt Erkelenz über das Portal beteiligung.nrw.de 

 

Ggf. kann der bestehende Mängelmelder des STL für den Radverkehr genutzt 

werden. Dies bedürfte der deutlicheren Klarstellung des Verwendungszwecks, 

da aktuell nicht ersichtlich ist, dass Mängel im Radverkehr dort gemeldet wer-

den können. 
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AK Nahmobilität und Radverkehrsbeauftragte /r 

Der ehemals vorhandene Arbeitskreis Nahmobilität soll wieder aufgenommen 

werden.  

In dem Arbeitskreis soll kontinuierlich über die auf Basis des Radverkehrskon-

zeptes geplanten Maßnahmen im Radverkehr beraten und diese ggf. weiter 

ausformuliert bzw. die Probleme erörtert werden.  

Ferner wird vorgeschlagen, die Stelle eines/r Radverkehrsbeauftragten zu 

schaffen, der / die sich konzentriert und ausschließlich mit dem Themenfeld 

Radverkehr beschäftigt und innerhalb der Verwaltung bei allen Planungsfragen 

eingebunden werden soll.  

Die Position dient als Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung 

in allen Belangen des Radverkehrs.  

7.2 Exkurs: g rundsätzlich notwendige Maßnahmen  

Der Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen geht die Überprüfung der Not-

wendigkeit von Radverkehrsanlagen im Zielnetz voraus.  

Diese Prüfung befasst sich mit den Fragen, ob Radverkehrsanlagen im betref-

fenden Straßenabschnitt notwendig sind und in welcher Ausprägung (Art der 

Führung). Außerdem wird geprüft, ob vorhandene Radverkehrsanlagen sanie-

rungsbedürftig sind und die Breitenanforderungen erfüllt sind. Je nach Ergebnis 

der Prüfung, wird eine grundsätzlich notwendige Maßnahme angezeigt.  

ƍ Karte 9: grundsätzliche Maßnahmen  

Die grundsätzlich notwendigen Maßnahmen zeigen somit an, was getan wer-

den muss, um das Zielnetz für den Radverkehr herzurichten. Die konkrete Aus-

prägung ist dabei zwar je nach Handlungsspielraum variabel, aber wenn ein 

grundsätzlicher Bedarf erkannt wurde, ist es keine Option, den Ausgangszu-

stand unverändert zu belassen, sondern es erfordert in den betreffenden Ab-

schnitten das Handeln der Stadtverwaltung, um das Zielnetz das Radverkehrs 

tatsächlich für diesen nutzbar zu machen.  

Zur Ausprägung der Maßnahmen und möglichen Anpassungen werden im Ka-

pitel 0 Ă 

Hinweise zur Umsetzung von Maßnahmenñ weitere Hinweise gegeben.  

In der folgenden Abbildung ist das Vorgehen der Prüfung auf grundsätzlich not-

wendige Maßnahmen schematisch dargestellt.  
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ƍ Abbildung 19: Ablaufschema zur Identifikation von Handlungsbedarfen zur 
Herstellung des Zielnetzes Radverkehr in Lüdenscheid 

 

Die Notwendigkeit einer Radverkehrsanlage begründet sich gemäß der Voraus-

wahl der Führungsformen nach Belastungsbereichen der Empfehlungen für 

Radverkehrsanlagen (ERA, siehe Kapitel 3.1, Abbildung 2).  

Demnach sind in Abhängigkeit von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und 

der Verkehrsmenge unterschiedliche Führungsformen des Radverkehrs not-

wendig. Je nach Führungsform entstehen aufgrund der Breitenanforderungen 

der unterschiedlichen Anlagenarten andere Anforderungen an den benötigten 

Handlungsspielraum. Dies wurde bei der Erarbeitung von Maßnahmenvorschlä-

gen berücksichtigt.  

Insofern keine Radverkehrsanlage notwendig ist, ist in der Regel eine Anlage 

zwar nicht notwendig, kann im Sinne der Förderung des Radverkehrs jedoch 

sinnvoll sein, vor allem wenn Hinweise aus der Bürgerschaft vorliegen.  
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Bei bestehenden Anlagen wird geprüft, ob diese den Anforderungen an die 

Führungsform entsprechen. Trifft dies zu, wird die Oberfläche und der Zustand 

sowie die Breite geprüft. Wo die Anforderungen nicht erfüllt sind, werden ent-

sprechende Maßnahmen notwendig. 

7.3 streckenbezogene Maßnahmen vorschläge  

Für die Erarbeitung der Maßnahmenvorschläge  wurde grob geprüft , ob der 

Vorschlag im vorhanden Straßenraum  realisiert  werden kann. Dabei stellt die 

Prüfung auf den gesamten verfügbaren Straßenraum ab. Das bedeutet je Rau-

mangebot, dass für die Lösungsvorschläge Straßenräume u.U. neu aufgeteilt 

werden müssen. Welche Konsequenzen sich aus der entsprechenden Maßnah-

menumsetzung ergeben würden, ist nicht im Einzelnen geprüft und verbleibt als 

Prüfauftrag der Verwaltung.  

Grund für das Auslassen der Einzelfallprüfung ist, dass es sich bei den Maß-

nahmenvorschlägen zwar um qualifizierte und entsprechend den notwendigen 

Maßnahmen benötigte Vorschläge zu Radverkehrsanlagen handelt, aber den-

noch je nach Abschnitt ggf. auch andere Lösungen infrage kommen, abhängig 

von der Interpretation des Handlungsspielraums und der vorstellbaren Ein-

griffsintensität. Die Wahl der Maßnahme beeinflusst wiederum die Auswirkun-

gen, so dass an dieser Stelle eine weitergehende Prüfung nicht sinnvoll ist und 

daher als Verwaltungsauftrag bestehen bleibt.  

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Maßnahmen in der jeweils notwendi-

gen Qualität (Führungsform und Breite) ï ob vorgeschlagen oder später neu de-

finiert ï nicht immer ohne Neuaufteilung vorhandener Räume auskommen wer-

den. Dies betrifft im Allgemein und Besonderen auch Knotenpunkte.  

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die Handlungsempfehlungen des 

Konzeptes nicht abschließend sind, sondern sie in erster Linie Hinweise auf die 

Notwendigkeit von Maßnahmen liefern, um ein durchgängiges, sicheres Netz zu 

erreichen. Die erarbeiteten Maßnahmen stellen mögliche Lösungsansätze dar 

(keine fertige Planung) und können bzw. müssen im Detail überarbeitet werden. 

Insbesondere die (Fort-)Führung der Radverkehrsanlage an Knotenpunkten be-

darf der Detailplanung. Im Rahmen der Prüfung wurden Knotenpunkt aufgrund 

der Komplexität und Vielzahl nicht im Detail betrachtet. Gleichwohl steht fest, 

dass Anpassungen an Knotenpunkten stattfinden müssen, um eine lückenloses 

Radzielnetz umzusetzen. Diese Anpassungen betreffen u.a. Abbiegestreifen, 

die Einrichtung von weiteren Furten und die Anpassungen der Ampelschaltun-

gen (siehe auch Kapitel 3.3).  

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Realisierung des Zielnetzes Radverkehr 

in Lüdenscheid sind in Karte 10 dargestellt. Teilweise werden für manche Ab-

schnitte zwei potenzielle Möglichkeiten der Radverkehrsführung angeben (z.B.: 

Hochbordradweg oder Radfahrstreifen).  
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ƍ Karte 10: Maßnahmenvorschläge 

ƍ Karte 11: Maßnahmenvorschläge mit Abschnittsnummern 

Zu den einzelnen Maßnahmenkategorien sind Maßnahmenblätter angelegt. 

Diese enthalten neben den Angaben zur Regelausführung und Hinweisen Mus-

terlösungen33, die darstellen, wie die Maßnahme umzusetzen ist. 

Darüber hinaus sind die Abschnitte des Zielnetzes mit Maßnahmenvorschlägen 

in Abschnitte unterteilt. Für diese Abschnitte wurden Steckbriefe erstellt, auf de-

nen die Ausgangssituation und die geplante Maßnahme kurz beschrieben wer-

den. Sie sind in Anlage 4 enthalten. 

ƍ Anlage 4: Steckbriefe zu den Maßnahmenabschnitten des Zielnetzes  

Hochbordradwege  

Mit Hochbordradwegen sind im Zusammenhang mit dem Radverkehrskonzept 

zunächst alle benutzungspflichtigen Radverkehrsführungen im Seitenraum ge-

meint. Anzustreben ist dabei stets die getrennte Führung von Fuß- und Radver-

kehr. Die gemeinsame Führung soll nur in Ausnahmefällen bei geringen Ver-

kehrsmengen im Fuß ï und Radverkehr Anwendung finden.  

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse lassen sich getrennte Geh-/Radwege 

in Lüdenscheid jedoch kaum umsetzen, so dass die Maßnahmenvorschläge zur 

Hochbordführung i.d.R. als gemeinsame Geh-/Radwege zu verstehen sind. 

Wann immer möglich, soll die Trennung von Fuß- und Radverkehr erfolgen.  

Zur Einrichtung eines Hochbordradwegs wird i.d.R. eine Verbreiterung der Sei-

tenräume notwendig. Insofern diese Verbreiterung aufgrund von Bebauung 

oder Grundstücksverfügbarkeit nicht nach außen vorgenommen werden kann, 

wird die Verbeiterung üblicherweise in Richtung der Fahrbahnen erfolgen müs-

sen.  

Hochbordradwege werden in Lüdenscheid für folgende Straßen vorgeschlagen: 

  

 

33  Alle Musterlösungen entstammen Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr, Wohnen und lªndlichen Raum, (Hrsg.) ĂRadnetz Hessen - Qualitätsstan-
dards und Musterlösungen, 2. Auflage, November 2020, inkl. Ergänzungen 2025 ï 
Musterlösungen für Radverbindungen 
Für das Land NRW liegen derartige Musterlösungen (noch) nicht vor, weshalb auf 
diese zurückgegriffen wurde. Grundsätzlich basieren die Lösungen auf den Empfeh-
lungen und Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen 
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ƍ Tabelle 7: Straßenabschnitt mit Vorschlag Hochbordradweg, RVK Lüdenscheid 

Straße (Maßn.-nr.)  Abschnitt  Art  

B 229 Talstraße (74-75) 
Kölner Straße bis 
Fliednerstraße 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 

Südseite 

B 229 Bräuckenstraße 
(43-45) 

Hochstraße bis  
Nottebohmstraße 

Beidseitige gemeinsame Geh-/ 
Radwege im Einrichtungsverkehr 

B229 Bräuckenstraße 
(47) 

Honseler Bruch bis 
Werdohler Land-
straße 

Optional: Einseitiger gemeinsamer 
Geh-Radweg im Zweirichtungs-
verkehr auf der Nordseite 

Hochstraße (34) 
B 229 bis Schützen-
straße 

Beidseitige gemeinsame Geh-/ 
Radwege im Einrichtungsverkehr 

Hochstraße (32) 
Staberger Straße bis 
Bodelschinghstraße 

Einseitiger gemeinsamer Geh-/ 
Radweg im Einrichtungsverkehr, 
Nordseite 

Hochstraße (30-31) 
Bodelschwingh-
straße bis Sauerfel-
der Straße 

Beidseitige gemeinsame Geh-/ 
Radwege im Einrichtungsverkehr 

Sauerfelder Straße (26-
29) 

Hochstraße bis Köl-
ner Straße 

Beidseitige getrennte Geh-/Rad-
wege im Einrichtungsverkehr 

Werdohler Landstraße 
(48-49) 

B 229 bis Worthplatz 
Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 

Südseite34 

Lennestraße (50-51) 
Worthplatz bis 
Altenaer Straße 

Beidseitige gemeinsame oder ge-
trennte Geh-/Radwege im Einrich-
tungsverkehr35 

Rahmedestraße (52- 
55) 

Altenaer Straße bis 
Heedfelder Straße 

Einseitiger gemeinsamer oder ge-
trennter Geh-Radweg im Einrich-
tungsverkehr, Nordseite35 

L 655 (Brunscheider 
Straße/Höhenweg) 
(126-127) 

Autobahnabfahrt bis 
Stadtgrenze 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
Südseite 

Altenaer Straße (81-84) 
Lennestraße bis 
Stadtgrenze 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
West-/Nordseite 

Altenaer Straße/Thü-
nenstraße (21) 

Abbieger Bahnhof-
straße bis Humboldt-

straße 

Einseitiger gemeinsamer oder ge-
trennter Geh-Radweg im Zweirich-

tungsverkehr, Ostseite35 

Im Grund (5) 
Heedfelder Straße 
bis Kerkhagen 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
Nordseite 

L 692 (Autobahnzubrin-
ger) (1) 

Abfahrt bis Heedfel-
der Straße 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 

Südseite 

 

34  Im Abschnitt Lennestraße bis Horringhauser Straße auch auf der Nordseite als ge-
meinsamer Zweirichtungsradweg 

35  abhängig von den Möglichkeiten zur Eingriffsintensität auf die Fahr- und Parkstreifen 
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Straße (Maßn.-nr.)  Abschnitt  Art  

Heedfelder Straße (3) 
L 692 bis Freisen-
bergstraße 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 

Ostseite 

B 54 (Volmestraße) (67) 
B 229 Talstraße bis 
Ohler Weg 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
Westseite 

Lösenbacher Land-
straße (59-60) 

B 54 bis Ortseingang 
Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
Nordseite 

B 229 Halver Straße 
(65) 

Am Kamp bis Stadt-
grenze 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
Nordseite 

Herscheider Landstraße 
(41) 

Werkshagener 
Straße bis Schwien-
dahl 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 
Westseite 

Werkshagener Straße 
(80) 

Herscheider Land-
straße bis Stadt-

grenze 

Einseitiger gemeinsamer Geh-
Radweg im Zweirichtungsverkehr, 

Westseite 
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ƍ Abbildung 20: Maßnahmenblatt Hochbordradweg  

Hochbordradweg e 

Ein- oder Zweirichtungsverkehr,  

Rad- und Fußverkehr getrennt oder ge-

meinsam (Ausnahme) 
   innerorts 

Typische Anwendungssituation  

Hauptverkehrsstraßen mit Belastungsbereich III oder IV nach ERA (ca. 

>10.000 Kfz/24h) 

Regelau sführung / Standard  

¶ Lage: im Seitenraum 

¶ Regelbreite: getrennt 2,00m (Radweg), gemeinsam: mind. 2,50m 

¶ Sicherheitstrennstreifen zum Parken: 
o standardmäßig 0,75m 
o von parkenden Fahrzeugen in Schräg-/ Senkrechtaufstellung: 

1,10m (inkl. Überhangstreifen) 

Hinweise  

¶ Größere Breiten können erforderlich werden: 
o Bei starkem Gefälle 
o Im Verlauf von Hauptverbindungen des Radverkehrs 
o Bei hohen Radverkehrsstärken 
o Bei mittlerer bis hoher Nutzungsintensität im Seitenraum 
o Bei häufig auftretenden Belastungsspitzen (Fahrradpulks) 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 3.4, Ad-hoc-Arbeitspapier zur Anwendung der RASt 
vom Februar 2024 

Musterlösung (getrennter Geh -/Radweg)  

 

Hinweis: Gemeinsame Geh-/Radwege sind innerorts die Ausnahme, daher gibt es 
keine Musterlösung. Bei gemeinsamen Geh-/Radwegen entfällt die Trennung von 
Fuß- und Radverkehr, die Maße werden angepasst. Ansonsten wie dargestellt. 
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ƍ Abbildung 21: Maßnahmenblatt Hochbordradweg außerorts 

(straßenbegleitender ) Hochbordradweg e außerorts  

i.d.R. Zweirichtungsverkehr,  

Rad- und Fußverkehr gemeinsam 
 außerorts 

Typische Anwendungssituation  

Landstraßen mit > 2.500 Kfz/24h (bei Vmax=100km/h) bzw. 4.000 Kfz/24h (bei 

Vmax=70km/h) oder besonderer Netzbedeutung des Radverkehrs 

Regelau sführung / Standard  

¶ Lage: im Seitenraum 

¶ Regelbreite: getrennt 2,00m (Radweg), gemeinsam: mind. 2,50m 

¶ Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn standardmäßig 1,75m 

Hinweise  

¶ Größere Breiten können erforderlich werden: 
o Bei starkem Gefälle 
o Im Verlauf von Hauptverbindungen des Radverkehrs 
o Bei hohen Radverkehrsstärken 
o Bei mittlerer bis hoher Nutzungsintensität im Seitenraum 
o Bei häufig auftretenden Belastungsspitzen (Fahrradpulks) 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 3.4, Ad-hoc-Arbeitspapier zur Anwendung der RASt 
vom Februar 2024 

Musterlösung ( gemeinsamer Geh-/Radweg , außerorts ) 
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Radfahrstreifen   

Radfahrstreifen können weitgehend äquivalent zu Hochbordradwegen einge-

setzt werden, im Unterschied zu diesen werden sie jedoch in keinem Fall als 

Zweirichtungsradwege ausgeführt. Sie bieten sich in Lüdenscheid insbesondere 

dann an, wenn die Nebenanlagen nicht angepasst werden können oder sollen 

und sind i.d.R. kostengünstiger umsetzbar, da es sich um Markierungslösungen 

auf der Fahrbahn handelt.  

An den vorgeschlagenen Stellen sieht das Radverkehrskonzept auf der Fahr-

bahn markierte Radfahrstreifen vor. Außerorts sollen Sonderwege mit Sicher-

heitstrennstreifen zur Fahrbahn angelegt werden. Innerorts werden Sicherheits-

trennstreifen zum ruhenden Verkehr benötigt. Wenn die örtlichen Platzverhält-

nisse dies zulassen, sind innerorts auch sogenannte geschützte Radfahrstreifen 

denkbar, die vom MIV mit einer physischen Barriere abgetrennt werden (Poller, 

Pflanzkästen, Borde, Parkstände). 

Radfahrstreifen innerorts und Sonderwege außerorts werden in Lüdenscheid an 

folgenden Stellen vorgeschlagen: 

ƍ Tabelle 8: Straßenabschnitt mit Vorschlag Radfahrstreifen, RVK Lüdenscheid 

Straße (Maßn.-nr.)  Abschnitt  Art  

Heedfelder Landstraße (2) 
Fa. Vossloh bis Autobahnzubrin-
ger 

beidseitig 

Heedfelder Landstraße (3) L 692 bis Freisenbergstraße 
einseitig, West-
seite 

Heedfelder Landstraße (4) 
Freisenbergstraße bis ca. 100m 
südlich des Knotenpunktes 

beidseitig 

Heedfelder Straße (6-10) von Im Grund bis Christuskirche beidseitig 

Lösenbacher Landstraße 
(56-57  

Mozartstraße bis Abfahrt Rahme-
destraße 

einseitig, Südseite 

Rahmede Straße (52-55) 
Heedfelder Straße bis Altenaer 
Straße  

einseitig, Südseite 

Altenaer Straße (19-20) Lennestaße bis Gasstraße beidseitig 

Zubringer Bahnhofstraße 
(Eselsrücken)(18) 

Altenaer Straße bis Bahnhofstraße 
einseitig, Nord-
seite 

Gasstraße (23)  
einseitig, Nord-
seite 

Bahnhofstraße (14) 
Lessingstraße bis Wehberger 
Straße 

einseitig, Nord-
seite 

Kölner Straße (24-25) B 229 bis Sauerfelder Straße 
einseitig, Ost-
seite/Südseite 

Sauerfelder Straße (26-29) Kölner Straße bis Hochstraße beidseitig 

Hochstraße (33) 
Staberger Straße bis Schützen-
straße 

einseitig, Nord-
seite 
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Straße (Maßn.-nr.)  Abschnitt  Art  

B 229 Talstraße (72-73) Kölner Straße bis B 54 beidseitig 

B 229 Bräuckenstraße 
(47) 

Honseler Bruch bis Werdohler 
Landstraße 

beidseitig 

B 54 (62-63) 
Lösenbacher Landstraße bis Am 
Brügger Bahnhof Ost 

beidseitig 

Herscheider Landstraße 
(38) 

Paulmannshöher Straße bis Aldi 
einseitig, West-
seite 
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ƍ Abbildung 22: Maßnahmenblatt Radfahrstreifen innerorts 

Radfahrstreifen  innerorts  

Einrichtungsverkehr,  

Rad- und Fußverkehr getrennt 
 innerorts  

Typische Anwendungssituation  

Hauptverkehrsstraßen im Belastungsbereich III oder IV nach ERA (ca. 

>10.000 Kfz/24h) 

Regelau sführung / Standard  

¶ Lage: auf der Fahrbahn 

¶ Breite:2,00m, inkl. Breitstrichmarkierung 

¶ Breite angrenzender Fahrstreifen: mindestens 2,75m (Regelbreite 3,25m) 

¶ Sicherheitstrennstreifen zum Parken 0,75m 

Hinweise  

¶ Radfahrstreifen sind grundsätzlich im Einrichtungsverkehr 

¶ Kfz dürfen sie zum Ein- und Abbiegen sowie Erreichen von Parkständen 
überqueren, an diesen Stellen ist die Breitstrichmarkierung gestrichelt 

¶ Kombination mit Kurzzeitstellplätzen ist zu vermeiden 

¶ Einfärbung der Radverkehrsfurt bei Grundstückszufahrten mit hoher Belas-
tung (z.B. Sammelgaragen, Supermärkte, Tankstellen etc.) 

¶ Zur Minderung der Rutschgefahr bei Nässe ist der farbige Belag aufzurauen 
oder mit rutschfestem Granulat zu versetzen 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 3.4, Ad-hoc-Arbeitspapier zur Anwendung der RASt 
vom Februar 2024 

Musterlösung  
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ƍ Abbildung 23: Maßnahmenblatt Sonderwege außerorts 

Sonderwege  außerorts  

Ein- oder Zweirichtungsradweg, 

Rad- und Fußverkehr gemeinsam oder 

nur Radweg 

 

Außerorts 

Typische Anwendungssituation  

An klassifizierten Außerortsstraßen mit Restfahrbahnbreiten (z.B. Seitenstreifen, 

Überbreite Fahrstreifen) 

Entwurf zur Regelau sführung  in Anlehnung an die ERA  

¶ Lage: auf der Fahrbahn 

¶ Breite: im Einrichtungsverkehr mit Fußverkehr: 2,50m, ohne Fußver-
kehr: 2,00m; im Zweirichtungsverkehr mit Fußverkehr: mind. 2,50m 

¶ Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn: 
o Im Zweirichtungsverkehr standardmäßig 1,75m, mit baulichen 

Trennelementen  
o Im Einrichtungsverkehr: in Ausnahmefällen 0,75m mit markierter 

Sperrfläche und Leitpfosten 

Hinweise  

¶ Sonderfahrstreifen außerorts nicht direkt in aktuellen Regelwerken enthalten, 
nach StVO möglich, in NRW mehrfach angewendet 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 9.2.3 

Musterlösung  
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Eigenständige Geh - und Radwege  

Als eigenständige Geh- und Radwege werden Wege verstanden, die nicht als 

Nebenanlage im Zuge von Straßen errichtet werden. Aufgrund der hohen fahr-

baren Geschwindigkeiten und des Zweirichtungsverkehrs eignet sich der eigen-

ständige Geh- und Radweg insbesondere außerorts und auf Strecken mit gerin-

gem Konfliktpotenzial (kaum direkte Anlieger, wenige kreuzende oder einmün-

dende Straßen).  

In Lüdenscheid wird diese Wegeführung insbesondere entlang von anbaufreien 

Straßen empfohlen, in denen ein Mischverkehr aufgrund der hohen Geschwin-

digkeitsdifferenzen und des teils hohen Schwerverkehrsanteils nur in Ausnah-

mesituationen zu empfehlen ist. Zu Einrichtung eines eigenständigen Geh- und 

Radweges werden ggf. Eingriffe in die vorhandene Vegetation notwendig. 

Eigenständige Geh- und Radwege werden in Lüdenscheid gemäß den Pla-

nungsansätzen zum Volmetalradweg parallel zur B 54 vorgeschlagen (Nr. 68-

71).  



               

 

 

 

 
Stadt Lüdenscheid 

Radverkehrskonzept 

für die  

Stadt Lüdenscheid  

Juni 2025 

74 

ƍ Abbildung  24: Maßnahmenblatt eigenständiger Geh- und Radweg  

Eigenständiger Geh - und Radweg  

i.d.R. Zweirichtungsradweg, 

Rad- und Fußverkehr gemeinsam 
 

Außerorts 

Typische Anwendungssituation  

Außerhalb geschlossener Ortschaften, abgesetzt von klassifizierten Straßenverbin-

dungen zwischen 2 Orten 

Regelau sführung / Standard  

¶ Breite: Mind. 2,50m 
o Für eine evtl. erforderlichen Gehweg: zusätzlich mind. 2,50m 

¶ Zeichen: 237 StVO oder Zeichen 240 StVO oder Zeichen 241 StVO 

Hinweise  

¶ Besondere Anforderungen an soziale Sicherheit (Beleuchtung, Einsehbare 
Trassierung) 

¶ An besonderen Konfliktstellen soll die Situation durch Anhebung der Furt 
verdeutlicht werden. Piktogramme oder Einfärbung sind auch möglich aber 
weniger wirksam 

¶ Am Ende des Zweirichtungsradwegs ist die Überquerung der Fahrbahn 
durch besondere Maßnahmen zu sichern 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 10 

Musterlösung , (inkl. Querung von Nebenstraße)  
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Schutzstreifen  

Schutzstreifen stellen eine Teilseparation des Radverkehrs vom Kfz-Verkehr 

dar. Sie werden auf der Fahrbahn mit strichliertem Schmalstrich markiert und 

mit Sicherheitstrennstreifen zum Parken versehen. Der Raumbedarf von 

Schutzstreifen ist gegenüber Radfahrstreifen kleiner. Sie können ab Fahrbahn-

breiten von 7,50m eingesetzt werden (ohne Parken). Die Anwendung ist sowohl 

beidseitig als auch einseitig möglich. Die einseitige Anwendung sollte nur ge-

schehen, wenn für beidseitige Lösungen kein Platz vorhanden ist und prioritär 

auf der bergaufwärts führenden Fahrbahnseite einer Steigungsstrecke erfolgen. 

Schutzstreifen sorgen für eine Sichtbarmachung der Fahrradinfrastruktur und 

steigern die Akzeptanz des Radverkehrs auf der Fahrbahn. Unter bestimmten 

Voraussetzungen können sie in NRW temporär auch außerorts angelegt wer-

den. 

Schutzstreifen werden in Lüdenscheid in folgenden Abschnitten vorgeschlagen: 

ƍ Tabelle 9: Straßenabschnitt mit Vorschlag Schutzstreifen, RVK Lüdenscheid 

Straße Abschnitt  Art  

Werdohler Landstraße (48-
49) 

B 229 bis Worthplatz beidseitig 

Werdohler Straße (106) 
Worthplatz bis Haltestelle 
Kreuzweg 

beidseitig 

Werdohler Straße (105) 
Haltestelle Kreuzweg bis 
Humboldtstraße 

beidseitig 

Humboldtstraße (104) 
Werdohler Straße bis Gas-
straße 

einseitig, Südseite 

Glatzer Straße (107) 
Worthplatz bis Worthno-
cken 

beidseitig 

Weststraße (13) 
Parkstraße bis Kölner 
Straße 

einseitig 

Kölner Straße (24-25) B 229 bis Weststraße beidseitig 

Herscheider Landstraße 
(35-37) 

B 229 Talstraße bis Paul-
mannshöher Straße 

einseitig, Südseite 

Herscheider Landstraße 
(38) 

Paulmannshöher Straße bis 
Aldi 

einseitig, Ostseite 

Paulmannshöher Straße 
(137) 

Kreuzungsbereich beidseitig 

Nottebohmstraße (116) 
B 229 Bräuckenstraße bis 
Kalver Straße 

beidseitig 

B 229 Bräuckenstraße (46) 
Nottebohmstraße bis 
Honseler Bruch 

beidseitig 

Wefelshohler Straße (118) 
Nottebohmstraße bis Halte-
stelle Wefelshohler Straße 

beidseitig 
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ƍ Abbildung 25: Maßnahmenblatt Schutzstreifen 

Schutzstreifen  

Einrichtungsverkehr, 

Radverkehr auf der Fahrbahn 
Innerorts  Außerorts (Ausnahme) 

Typische Anwendungssituation  

Hauptverkehrsstraßen mit Belastungsbereich II nach ERA (ca. 4.000 Kfz/24h) 

Regelau sführung / Standard  

¶ Breite: 1,50m 

¶ Sicherheitstrennstreifen zum Parken: 0,75m 

¶ Roteinfärbung an Einmündungen & hochbelasteten Grundstückszufahrten  

Hinweise  

Variationen mit Abweichungen von der Regelausführung: 

1. Führung bei beengten Verhältnissen auf Steigungsstrecken 
o Einseitig in Steigungsrichtung 
o Breite so breit wie möglich, um die langsame und ausschwenkende 

Fahrt des Radverkehrs zu berücksichtigen (mind. 1,50m) 

2. Schutzstreifen außerorts: 
o In besonderen Einzelfällen und zeitlich begrenzt können Schutz-

streifen außerorts angeordnet werden 
o Die Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radwegs ist der Markie-

rung von Schutzstreifen außerorts grundsätzlich vorzuziehen, der 
Schutzstreifen darf eine nachhaltige, separate Radverkehrsführung 
nicht ersetzen oder verzögern 

o Erlass: ĂSchutzstreifen auÇerhalb geschlossener Ortschaftenñ des 
Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes 
NRW vom 10. Januar 2024 ï Aktenzeichen VII C 4 - 58.91.24 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 3.2, Ad-hoc-Arbeitspapier zur Anwendung der RASt 
vom Februar 2024 

Musterlösung  
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Freigabe von Bussonderfahrstreifen  

Die Freigabe von Bussonderfahrstreifen bietet die Möglichkeit, kurzfristig und 

bei vorherrschender Flächenkonkurrenz Fahrradinfrastruktur zu schaffen. Die 

Freigabe von Bussonderfahrstreifen kann als Synergie verstanden werden, die 

eine Separation beider Verkehrsmittel vom MIV gewährleistet und somit auch 

den ÖPNV fördert. 

Dennoch kann es zu Anpassungen an der Straßenaufteilung kommen. Entwe-

der wenn, Bussonderfahrstreifen erst angelegt oder bestehende Bussonderfahr-

streifen angepasst werden müssen um schmaler als 3,50 m oder breiter als 

4,75 m zu sein (damit ausreichende Überholabstände zu gewährleistet werden). 

Zudem müssen in Knotenpunkten gegebenenfalls eine eigene Signalisierung 

und Aufstellflächen für den Radverkehr geschaffen werden. 

Die Freigabe von Bussonderfahrstreifen in Lüdenscheid wird für folgende Ab-

schnitte vorgeschlagen: 

ƍ Tabelle 10: Straßenabschnitt mit Vorschlag Bussonderfahrstreifen, Rad frei, RVK 
Lüdenscheid 

Straße Abschnitt  Art  

Knapperstraße (11) 
KP Christuskirche bis 
Parkstraße 

einseitig, Westseite 

Parkstraße (12) 
Knapper Straße bis West-
straße 

Einseitig, Nordseite 

Weststraße (13) 
Parkstraße bis Kölner 
Straße 

einseitig, Westseite 

Bahnhofstraße (17) 
Altenaer Straße bis M.-Nie-
möller-Straße 

einseitig, Südseite 

Bahnhofstraße (16) 
M.-Niemöller-Straße bis 
Nordstraße 

beidseitig 

Hochstraße (33) 
Bodelschwingh Straße bis 
Schützenstraße 

einseitig, Südseite 
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ƍ Abbildung 26: Maßnahmenblatt Freigabe von Bussonderfahrstreifen 

Freigabe von Bussonderfahrstreifen  

Einrichtungsverkehr,  

Rad- und Fußverkehr getrennt 
 

Innerorts 

Typische Anwendungssituation  

¶ Hauptverkehrsstraßen mit Belastungsbereich II nach ERA (ca. 4.000 Kfz/24) 

¶ Wenn der Radverkehr nicht auf einem gesonderten Radweg oder Radfahr-
streifen geführt werden kann 

Regelau sführung / Standard  

¶ Breite: schmaler als 3,50m oder breiter als 4,75m (dazwischen könnte der 
Radverkehr ohne ausreichenden Sicherheitsabstand überholt werden) 

¶ Piktogramm auf der Fahrspur 

Hinweise  

¶ Bei geringer Radverkehrsstärke und Steigung (<150-200 Fahrräder/h) kann 
die Breite des Fahrstreifens 3,0m-3,5m betragen  

¶ Abstände zwischen Haltestellen oder gleichrangigen Knotenpunkten sollten 
300m nicht wesentlich überschreiten 

¶ Höchstgeschwindigkeit maximal 50km/h 

¶ Mitbenutzung des Bussonderfahrstreifens ausgeschlossen, wenn rechts ein 
Kfz-Streifen ist (ausgeschlossen Richtungsstreifen an Knotenpunkten) 

¶ Gibt es an Knoten spezielle Lichtsignale für Linienbusse sind solche eben-
falls für den Radverkehr erforderlich, zudem eigene Aufstellbereiche 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 3.6 

Keine Musterlösung vorhanden.  
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Sicherheitstrennstreifen  

Die hier gemeinten Sicherheitstrennstreifen beziehen sich vor allem auf jene 

zum ruhenden Verkehr und schützen Radfahrende in erster Linie vor Unfällen 

mit diesem (insbesondere ĂDooring-Unfªlleñ). Gleichzeitig bewirken sie eine op-

tische Verschmälerung der Fahrgasse, was zur Verringerung der Gesamtge-

schwindigkeit führen kann. 

Sie werden entlang von Radverkehrsanlagen auf der Fahrbahn angelegt, dies 

umfasst Radfahrstreifen, Schutzstreifen und auch Fahrradstraßen. Laut 

E-Klima36 kann die Anwendung auch auf Nebenstraßen mit Mischverkehr statt-

finden.  

Es sollen vorhandene Sicherheitstrennstreifen jeder Art überprüft und den aktu-

ellen Richtlinien angepasst werden. Die notwendigen Sicherheitstrennstreifen 

im Rahmen von neu zu errichtender Radverkehrs-Infrastruktur sind unabhängig 

von den Vorschlägen hier stets einzurichten.  

Für folgende Abschnitte wird die Anpassung bzw. das Markieren von Sicher-

heitstrennstreifen vorgeschlagen: 

ƍ Parkstraße von Friesenstraße bis Westfalenstraßen (96) 

ƍ An der Mehr (77) 

 
  

 

36  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) - Kommission 
Nachhaltigkeit, Empfehlungen zur Anwendung und Weiterentwicklung von FGSV-
Veröffentlichungen im Bereich Verkehr zur Erreichung von Klimaschutzzielen 
(E KLIMA), 2022, FGSV Verlag, Köln 
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ƍ Abbildung 27: Maßnahmenblatt Freigabe von Sicherheitstrennstreifen 

Sicherheitstrennstreifen zum Parken  

Ausbaumaßnahme  

Innerorts und außerorts 

Typische Anwendungssituation  

¶ Bei Unterschreitung der festgelegten Qualitätsstandards in Bezug auf die 
Breite des Sicherheitstrennstreifens 

¶ Gilt für alle möglichen Formen von Radverkehrsanlagen (Schutzstreifen, 
Radfahrstreifen, gem. oder getrennte Geh-/Radwege, freigegebene Geh-
wege etc.) und Wirtschaftswege 

Regelau sführung / Standard  

¶ Sicherheitstrennstreifen haben eine Breite von mindestens 0,75m 

¶ Radwege entlang von Schräg/Senkrechtparkständen erfordern einen Sicher-
heitstrennstreifen von 1,10m (inkl. Überhangstreifen) 

¶ Gemeinsame Geh- und Radwege außerorts erfordern einen Sicherheits-
trennstreifen von 1,75m bei Landstraßen 

Hinweise  

Eine Übersicht über die nötigen Breitenmaße der Sicherheitstrennstreifen in Bezug 
auf die angrenzenden Verkehrsflächen ist in den Empfehlungen für Radverkehrsanla-
gen im Kapitel 2.2.1 (Tabelle 5) aufgeführt. Bei Anwendung der Tabelle ist das Ad-
hoc-Arbeitspapier zur Anwendung der RASt zu beachten, welches ein verändertes 
Maß für Sicherheitstrennstreifen von 0,75m angibt. 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 2.2.1 ï Tabelle 5 
Ad-hoc-Arbeitspapier Ergänzende Handlungsanleitungen zur Anwendung der 
RASt 06 

 

Anlagen ausbauen  

Der Ausbau bestehender Anlagen zielt einerseits darauf 

ab, eine Regelkonformität bestehender Radverkehrsanla-

gen herzustellen und andererseits den Fahrkomfort zu stei-

gern. Dazu sollen bestehende Defizite abgebaut und Aus-

baumaßnahmen umgesetzt werden. 

In den meisten Fällen handelt es sich bei den hier vorgeschlagenen Maßnah-

men um die Verbreiterung bestehender Wegeverbindungen sowie die Verbes-

serung der Oberflächenbeschaffenheit durch das Einbringen einer Asphaltde-

cke.  

Die Verbreiterung soll im Regelfall durch eine Verbreiterung des Gesamtquer-

schnitts des Weges oder der Straße erreicht werden. In diesem Fall kann die 

Rodung von Vegetation notwendig werden. Falls bei Wegen im Zuge von Stra-

ßen eine Verbreiterung nach außen nicht möglich ist, ist eine Verbreiterung in 

Richtung Fahrbahnmitte nötig. Im Fall der Verbreiterung des Weges über die 

Lösenbacher Landstraße ist die Anpassung der Brücke notwendig. Der 
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jeweilige Ausbaugrad hängt von der Art der Anlage ab und kann aus den voran-

gegangenen Maßnahmenblätter entnommen werden. 

Ein Ausbau folgender Anlagen in Lüdenscheid wird vorgeschlagen: 

ƍ Tabelle 11: Straßenabschnitt mit Vorschlag Ausbau, RVK Lüdenscheid 

Straße Abschnitt  Art  

Wegeverbindung von Nol-
testraße zur Brunscheider 
Straße (parallel zur Brun-
scheider Straße) (125) 

 
Freigabe und verbrei-
tern 

Wegeverbindung Geveln-
dorf nach Wehberg (85) 

 
verbreitern und asphal-
tieren 

Radverkehrsanlage am 
Hemecker Weg (Rosmart) 
(128) 

 
Radweg einseitig, Ost-
seite, verbreitern 

Am Kattendiek (92) 
Im Winkel bis Esbergweg 
(Weg und Brücke über Lö-

senbacher Landstraße) 

Brücke ertüchtigen und 
verbreitern 

Herscheider Landstraße 
(39) 

Aldi bis Stettiner Straße 
Radfahrstreifen einsei-
tig, Westseite, verbrei-
tern 

Herscheider Landstraße 
(40) 

Stettiner Straße bis Kreis-
verkehr 

Radfahrstreifen verbrei-
tern, beidseitig 

L 591 Versetalsperre (42)  
Autobahnzu-/abfahrt bis 
zum Weg östlich um den 
Stausee 

einseitig, Südseite, ver-
breitern 

Neuenhofer Straße (138) 
B 229 Talstraße bis Orts-
ausgang 

Geh-/Radweg einseitig, 
alternierend, verbreitern 

 

Freigabe von Wegen für den Radverkehr  

Durch die Freigabe von bestimmten Wegen in können die Netzdurchlässigkeit 

verbessert und Umweg im Radverkehr eingespart werden. 

Die Maßnahme ist jedoch an zahlreiche Bedingungen geknüpft, darunter eine 

Mindestbreite von 2,50 Meter sowie eine Konfliktarmut des Abschnittes. Es 

kann daher notwendig sein, die Anlage auszubauen, um die Anforderungen an 

eine Freigabe zu erreichen. 

Die Freigabe von Wegen wird für die Saarlandstraße zwischen Danziger Weg 

und Straßburger Weg vorgeschlagen. Am Übergang zum Danziger Weg muss 

eine Treppe in eine Rampe umgebaut werden. Außerdem sollen die Straßen 

Tannenkamp/Am Kattendiek für den Radverkehr freigegeben werden. 
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Oberflächensanierung  

Bestehende Radverkehrsanlagen und Straßen und Wege 

für den Radverkehr müssen gewartet und gegebenenfalls 

instandgesetzt werden. Dazu zählen insbesondere das 

(Wieder-)herstellen einer ebenen Fahrbahn durch das 

Ausbessern von Unebenheiten wie Schlaglöchern oder 

das Erneuern von Markierungen. 

Die Qualität der Wege sollte in regelmäßigen Abständen erfasst werden und 

bekanntgewordene, sicherheitsrelevante Mängel schnellstmöglich beseitigt wer-

den. Insbesondere nach durchgeführtem Winterdienst und auf Wirtschaftswe-

gen, die durch schwere Fahrzeuge befahren werden, sollten die Wege proritär 

auf Schäden geprüft werden. Im Rahmen von nötigen, umfangreichen Sanie-

rungen sollte zudem ein Ausbau des Weges in Betracht gezogen werden. 

Nach dem vorliegenden Analysestand sollten die Oberflächen folgender Wege 

saniert werden: 

ƍ Tabelle 12: Straßenabschnitt mit Vorschlag Sanierung, RVK Lüdenscheid 

Straße Abschnitt  

Buschweg (123) Sonderfelder Weg bis Versestraße 

Silbergstraße (136) komplett 

Neuenhofer Straße (139) südlich Firmengelände bis Kasernenweg  

Timberg Straße (129) Brunscheider Straße bis Wettringhof 

Brüninghauser Straße (119) 
Ortsausgang Lüdenscheid bis Platenhof-
straße 

Honseler Bruch (113 ï 114) Annabergstraße bis B 229 

Mozartstraße/Unterm Freihof (90) Othlinghauser Straße bis Esbergweg 

Grebbecker Weg (86) Oedenthal bis Heedfelder Straße 

Brenscheider Straße (79) 
Werkshagener Straße bis Neuenhofer 
Straße 

Verbindungsweg zwischen Parkstraße und Lösenbacher Landstraße (61) 

Fahrradstraßen  

Auf Nebenstraßen mit Netzbedeutung für den Radverkehr wurde die Einrich-

tung von Fahrradstraßen geprüft. Grundsätzlich sollte ein möglichst hoher Aus-

baustandard auf Fahrradstraßen erreicht werden, dazu zählen insbesondere 

eine Reduktion des MIV-Verkehrs auf Anlieger, eine Bevorrechtigung der Rad-

fahrer und das Aufbringen von Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr. 
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Es kann nötig werden, im Rahmen der Einrichtung einer Fahrradstraße, zur Er-

reichung der Mindestanforderungen Parkstände zu reduzieren oder umzuorga-

nisieren. Auf Stellplätze in Quer- oder Schrägaufstellung sollte verzichtet wer-

den. 

Die Einrichtung von Fahrradstraßen wird konkret in der Reckenstraße (110 - 

111) und der Wehberger Straße (94) sowie der Horringhauser Straße / Nol-

testraße (124) vorgeschlagen. Weitere Straßen sollen geprüft werden.  

  



               

 

 

 

 
Stadt Lüdenscheid 

Radverkehrskonzept 

für die  

Stadt Lüdenscheid  

Juni 2025 

84 

ƍ Abbildung 28: Maßnahmenblatt Fahrradstraße  

Fahrradstraße  

Exklusiv für Radverkehr, Kfz nur mit Zu-

satzbeschilderung zulässig, Neben- 

einanderfahren auf der Fahrbahn 
  

innerorts 

 

außerorts 

Typische Anwendungssituation  

¶ Auf Straßen mit Netzbedeutung für den Radverkehr, i.d.R.  
Nebenstraßen 

¶ Ausweichrouten für den Kfz-Verkehr vorhanden 

 

Regelausführung / Standard  

¶ mit Zeichen 244.1 und 244.2 StVO beschildert, anderer Verkehre nur aus-
nahmsweise  

¶ Breite: ohne Kfz-Verkehr: mind. 3,00m, mit Kfz-Verkehr: mind. 4,00m (bei 
beengten Verhältnissen 3,50m), mit Linienbus und SV-Verkehr: mind. 6,00m 

¶ Zzgl. Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr von 0,75m 

Hinweise  

¶ Fahrradstraßen sollten stadtweit einheitlich gestaltet werden 

¶ begleitende Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sind angeraten 

¶ Weitere Informationen siehe auch Leitfaden Fahrradstraßen ï Planungshin-
weise für die Praxis von der AGFS NRW und Gestaltungsleitfaden Fahr-
radstraßen (Difu) 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 6.3, Gestaltungsleitfaden Fahrradstraßen (Difu) 

Musterlösung  
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Öffnung von Einbahnstraßen  

Innerhalb des Zielnetzes sind konkret die Freigaben der Humboldtstraße und 

Grabenstraße vorgeschlagen (siehe 7.1.) 

Die Anlagen von Schutzstreifen (einseitig) entgegen der Einbahnrichtung kann 

in Einbahnstraßen in Betracht gezogen werden. Voraussetzung ist die Einhal-

tung der benötigten Straßenraumbreiten (ab 4,50m Fahrbahnbreite möglich).  

Die Öffnung von Einbahnstraßen kann durch weitere Maßnahmen unterstützt 

werden, z.B. Fahrradpforten. 
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ƍ Abbildung 29: Maßnahmenblatt Freigabe von Einbahnstraßen 

Freigabe von Einbahnstraßen  

Radverkehr in Gegenrichtung auf der 

Fahrbahn  

Innerorts 

Typische Anwendungssituation  

¶ Auf Straßen mit Netzbedeutung für den Radverkehr, i.d.R. auf Nebenstra-
ßen 

¶ Zur Steigerung der Netzdurchlässigkeit 

Regelausführung / Standard  

¶ Mindestbreite: bei Linienbusverkehr oder Schwerverkehr mind. 3,50, besser 
4,50m,  

¶ sonst kein Mindestmaß, aber Ausweichmöglichkeiten (z.B. leere Park-
stände, Grundstückseinfahrten) wichtig 

Hinweise  

¶ einseitiges Parken sollte links angeordnet werden 

¶ Freigabe erfolgt über Beschilderung 

¶ Freigabe kann durch begleitende Maßnahmen unterstützt werden (Fahr-
radpforten, Schutz- oder Radfahrstreifen) 

ERA (2010) Regelung: Kapitel 7 

Musterlösungen für ergänzende Maßnahmen  (Beispiel)  
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Unterstützung Mischverkehr  

Die Maßnahmen zur Unterstützung des Radverkehrs im Misch-

verkehr greifen in erster Linie auf Nebenstraßen und sollen den 

Fahrtkomfort und die Akzeptanz fördern. 

Die Möglichkeiten reichen von Piktogrammketten bis Straßen-

raumgestaltung zur verträglicheren Verkehrsabwicklung.  

Piktogrammketten erfüllen zum einen die Funktion, den Kfz-Verkehr auf den 

Radverkehr aufmerksam zu machen und anzuzeigen, dass dieser auf der Fahr-

bahn fahren darf und zum anderen werden Radfahrende dazu ermuntert, die 

Fahrbahn anstatt des Gehwegs zu nutzen. Die Maßnahme besteht im Wesentli-

chen aus dem Aufbringen von Fahrradpiktogrammen in regelmäßigen Abstän-

den. 

Straßenraumgestaltungen üben hingegen mitunter einen größeren Effekt auf 

den Verkehrsablauf aus und sorgen somit für ein verträgliches Miteinander von 

Kfz- und Radverkehr auf der Fahrbahn. Sie können auch zur Unterstützung der 

Einhaltung von Geschwindigkeitsregelungen eingesetzt werden. Dazu eignen 

sich Gestaltungen, die die gerade Fahrlinie unterbrechen (z.B. durch Fahr-

bahnverschwenke, Einengungen oder Gestaltung nach dem Shared Space 

Prinzip). 

Ebenso können ggf. Modale Filter eingesetzt werden, um Verkehre auf das not-

wendige Maß zu beschränken. 

 

ƍ Abbildung 30: Fahrbahnverengung mit Beet (LK Argus Kassel) 
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ƍ Abbildung 31: ĂModalfilterñ/Unterbrechung einer StraÇe, durchlªssig f¿r Radverkehr 
(LK Argus Kassel) 

 

Geschwindigkeitsreduzierungen  

Geschwindigkeitsanpassungen stellen ein letztes Mittel dar, 

wenn keine anderen Maßnahmen realisierbar sind oder keine 

alternativen Strecken bestehen. Sie sind in dem Sinne wirk-

sam, dass sie die Verträglichkeit im Mischverkehr erhöhen. Im 

Rahmen des Radverkehrs werden Vorschläge zur Geschwin-

digkeitsreduzierung in verschiedenen Straßen gemacht. Diese basieren auf der 

groben Machbarkeitsprüfung, nach der in den benannten Abschnitten kein 

Handlungsspielraum für notwendige Verbesserungen gesehen wird. Geschwin-

digkeitsreduzierungen sollen durch weitere Maßnahmen wie Piktogrammketten 

oder Straßengestaltung unterstützt werden.  

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob andere Maßnahmen der Teilseparation oder Se-

paration möglich sind.  




















































